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Maritime Wirtschaft 

Im Rahmen der Diskussion über den Industriestandort 
Deutschland spielen die Industriezweige mit hoher 
technologischer Bedeutung, darunter die „maritime 
Wirtschaft" mit dem Schiffbau die zentrale Rolle. An-
gesichts der sich verstärkenden Globalisierung der In-
dustrieproduktion und der Internationalisierung der 
Märkte ist es unumgänglich, überzeugende ma ritime 
Rahmenbedingungen zu entwickeln und zu sichern, 
um die herausragende Stellung Deutschlands im 
Hochtechnologiebereich, z. B. im Schiffbau, im Inter-
esse der Arbeitsplätze auch im breitgefächerten 
Zulieferbereich für die Zukunft zu sichern. Für ein 
exportorientiertes Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland ist die Nutzung maritimer Potentiale von 
elementarer Bedeutung. Eine engagierte Beteiligung 
am Welthandel setzt die Sicherung der Exportfähigkeit 
voraus. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für 
Europa als maritimem Kontinent. Europas Anteil am 
Welthandel beträgt über 40 %. Der Seetransport am 
Welthandel macht über 90 % aus. Von Deutschland 
werden fast ein Drittel des europäischen Außenhandels 
bestritten. Die deutsche Schiffahrt ist Nummer 2 in der 
Weltcontainerschiffahrt und mit Abstand der bedeu-
tendste europäische Partner in der Küstenschiffahrt. 
Die deutschen Häfen sind mit Bremen/Bremerhaven 
und Hamburg unter den größten Containerhäfen der 
Welt vertreten, Duisburg ist einer der größten Häfen 
weltweit für die See-Fluß-Schiffahrt. Aber auch regio-
nale Häfen sichern die seewärtigen Verbindungen im 
europäischen Küstennetz. Diesen Bereich der mariti-
men Wirtschaft gilt es zu stabilisieren und auszubauen. 

Er muß Bestandteil eines maritimen Konzeptes werden, 
das von der zentralen Position des erfolgreichen deut-
schen Schiffbaus ausgehen sollte. Der Schiffbau ist 
Kern des Systems der maritimen Wirtschaft. Diese 
Kernkompetenz ergibt sich aus der Rolle des Schiffbaus 
als Systemintegrator und Technologieträger einerseits, 
bei wachsendem Transportaufkommen in einer global 
orientierten Wirtschaft und zukünftigen Herausfor-
derung der Meerestechnik andererseits. Die techno-
logische Bedeutung des Schiffbaus ist unbest ritten. 
Welche Erfolge damit zu erzielen sind, welche Mög-
lichkeiten für die industrielle Weiterentwicklung eines 
Landes sich ergeben, haben Japan und Korea in den 
letzten 30 Jahren auf dem internationalen Schiffbau-
markt gezeigt. Mit Mitteln des Verdrängungswettbe-
werbs über die Preispolitik haben sie ihre logistischen 
Interessen und Produktionsinteressen verfolgt und 
Technologiedominanz auf diesem Feld angestrebt, in 
der Erkenntnis, es hier mit wachsenden zukünftigen 
Märkten zu tun zu haben; Märkten, deren Dimen-
sionen heute noch nicht absehbar sind. 

Der Schiffbau Europas steht vor seinem größten Um-
bruch. In der vergangenen Dekade regelten die Schiff-
baurichtlinien der EU Fördermaßnahmen für den Bau 
und die Finanzierung von Handelsschiffen als Aus-
gleich gegenüber wettbewerbsverzerrenden Maßnah-
men in Fernost (Japan, Korea). Diese Richtlinien sind in 
Deutschland mit den Förderinstrumenten der Werft- 
und Wettbewerbshilfeprogramme erfolgreich umge-
setzt worden. Die Schiffbauindustrie in Deutschland 
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konnte ihre Position im Weltschiffbaumarkt erfolgreich 
behaupten und ihre Technologieführerschaft festigen. 

Das im Jahre 1994 ausgehandelte OECD-Abkommen 
verbietet in Zukunft die Gewährung von Hilfen für den 
Bau von Handelsschiffen, wie sie nach dem Wettbe-
werbshilfeprogramm zulässig waren. Damit ist die 
Bundesregierung ihrem Ziel, den Abbau von weltwei-
ten Subventionen voranzutreiben, ein wesentliches 
Stück näher gekommen. Das Inkrafttreten dieses Ab-
kommens wird für den Sommer 1996 erwartet. Ein spä-
terer Termin des Inkrafttretens ist jedoch nicht aus-
zuschließen, in diesem Fall wäre eine Verschiebung der 
dreijährigen Übergangsphase und eine Verlängerung 
der derzeitigen 7. EU-Richtlinie für den Schiffbau - wie 
erfolgt - notwendig. 

Ein neues harmonisiertes Finanzierungsinstrument für 
Handelsschiffe im Rahmen der OECD (CIRR) wird die 
Förderung nach dem derzeitigen Werfthilfeprogramm 
ersetzen. Eine Förderung auf CIRR-Basis ist bereits er-
probt im Sektor des Anlagebaus. 

Die neuen OECD-Vorschriften beschränken bei Ent-
wicklungshilfeprojekten die Finanzierungshilfen auf 
solche Schiffe, deren Betrieb unter wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise nicht möglich ist. 

Die maritime Wirtschaft und der Schiffbau in Deutsch-
land, Nummer 1 in Europa und Nummer 3 in der 
Welt, ,haben mit hohen Marktanteilen in anspruchs-
vollen Segmenten ihre Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit bewiesen. Der Schiffbau deckt zur Zeit etwa 
40 000 Arbeitsplätze direkt und weitere 70 000 über die 
Zulieferindustrie ab. 70 % der Zulieferungen entstam-
men aus West- und Süddeutschland, wobei allein die 
Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg daran 
einen Marktanteil von 40 % haben. Wer also auf die 
maritime Wirtschaft setzt, stärkt Produkt und Produk-
tionsstandort Deutschland insgesamt, nicht allein an 
der Küste. 

Eine Reihe von Indikatoren weisen darauf hin, daß die 
maritimen Industrien im globalen Geschehen vor einer 
Umbruchsituation stehen. In der Schiffahrt sind im Juli 
dieses Jahres neue Regeln für die Tankfahrt inter-
national in Kraft getreten. Neue Tanker dürfen nur 
noch mit einer Doppelhülle gebaut werden, vor-
handene Tanker sind nach Erreichung einer Betriebs-
zeit von 25 Jahren mit einem gleichwertigen Schutz 
auszustatten oder außer Dienst zu stellen. Die ge-
samten im Boom der 70er Jahre gebauten Tanker ste-
hen vor der Ausmusterung. Für Ro-Ro-Fähren hat die 
Internationale Schiffahrt-Organisation (IMO) zum En-
des des Jahres 1996 völlig neue Bau- und Betriebs-
regeln weltweit zu verabschieden. Dieses Regelwerk 
wird auch Nachrüstungen für vorhandene Ro-Ro-
Schiffe vorsehen, Ausstrahlungen auf den Bau und Be-
trieb von Passagierschiffen sind zu erwarten. Auf dem 
Sektor der Massengutfahrt für Erz, Getreide, Kohle etc. 
wird aufgrund der hohen Verluste an Schiffen und Be-
satzungen in der IMO eine vollständige Revision der 
Bauvorschriften vorgenommen. 

Wenn deutsche Reeder sich an dieser Veränderung des 
Marktes aktiv beteiligen wollen, müssen langfristige 
Rahmenbedingungen ein Engagement absichern, mit 
dem eine Gleichstellung gegenüber den inter-
nationalen Wettbewerbern erreicht wird. Im Bereich 
der Häfen wird der Trend zum Großcontainerschiff 
(4 000 bis 6 000 TEU) den deutschen Häfen nur dann 
zugute kommen, wenn die Infrastruktur (Zufahrts-
tiefen, Verteilung etc.) diesem Trend frühzeitig ange-
paßt wird. Die Verkehrspolitik des „Road to Sea"-Ge-
dankens, veranlaßt die Kommission der EU-Pilotpro-
jekte zu prüfen und anschließend zu fördern durch 
Mittel der Gemeinschaft und flankierende politische 
Maßnahmen, die administrativen Barrieren in den 
Häfen abzubauen. 

Durchsetzung verkehrs- und umweltpolititischer sowie 
nicht zuletzt sicherheitspolitischer Konzepte setzt eine 
Standortbestimmung der maritimen Wirtschaft voraus. 
Integraler Bestandteil dabei sollte auch die Verkehrs-
problematik sein. Deutschland ist das verkehrsstärkste 

Land in Europa, Transitland Nummer 1 dieses Konti-
nentes und hat sich nach Expertenauffassung auf ein 
Anwachsen des Verkehrsaufkommens in den kom-
menden zehn Jahren um bis zu 40 % einzustellen. Be-
reits jetzt hat das deutsche Straßennetz die Grenzen 
seiner Belastbarkeit erreicht, abgesehen von der um-
weltpolitischen Problematik. Ein ganzheitliches euro-
päisches Verkehrssystem ist erforderlich, wobei die 
Binnen-, See- und Küstenwasserstraßen in Zukunft 
eine eminent hohe Bedeutung bekommen. 

Es gilt, im Rahmen eines integrie rten Verkehrssystems 
die maritime Komponente auszubauen. Bei entspre-
chender Logistik von Seehäfen, Ladeeinrichtungen 
hafennaher Güterverteilungszentren, von Transport-
konzepten und geeigneten Schiffstypen wäre eine 
Entlastung des rollenden Güterverkehrs um 15 % im 
Rahmen eines europäischen Shuttle-Systems auf dem 
Nord-Süd- oder Ost-West-Seeweg mit großen ökologi-
schen Vorteilen möglich. Auch bei der Meerestechnik 
zeichnen sich nicht nur in Europa, sondern darüber 
hinaus große Zukunftschancen ab. Der Markt für Off-
shore-Technik nimmt heute bereits nach dem Schiffbau 
den 2. Rangplatz ein. Der Meerestechnik im Bereich 
der Off-shore-Technik eröffnet sich mit dem russischen 
Markt ein interessantes Arbeitsfeld, wenn sich der rus-
sische Markt stabilisiert und im Bereich des nördlichen 
Seeweges ausreichende Transportverhältnisse er-
möglicht werden. Die Meeresumwelttechnik ist inzwi-
schen ein bedeutender Faktor für den Umweltschutz 
geworden. Leider muß festgestellt werden, daß von 
dieser Technik bislang nur die Industrieländer Ge-
brauch gemacht haben. Eine Einführung in Entwick-
lungsländer wird nur mit Entwicklungshilfemaß-
nahmen erfolgen können. 

Auch bei der Gewinnung erneuerbarer mariner Ener-
gien wie Wellen-, Wind- und Strömungsenergien ste-
hen wir erst am Anfang einer Entwicklung mit Zukunft. 
Im regenerativen Energiesektor sind noch eine Reihe 
technischer Probleme zu lösen. Hier darf der Zeit-
horizont keine Barriere aufbauen. Auch in der Aqua-
kultur sind zunächst technische und biologische 
Fragestellungen erfolgreich zu behandeln, ehe eine 
Anwendung in größerem Stil als bisher als Beitrag zu 
einer neuen Ernährungsquelle der Menschheit erfol-
gen kann. 

Wollen wir uns am Markt behaupten, müssen wir die 
technologische Führung sicherstellen, um spätere Ex-
portmöglichkeiten zu garantieren. Maritime Politik ist 
also Politik für die Zukunft. Sie hat nicht nur eine be-
deutende arbeitsmarktpolitische Ausrichtung, sondern 
korrespondiert auch mit den sicherheitspolitischen, 
umweltpolitischen und verkehrspolitischen Zielen der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Der nachfolgende Entwurf eines Fragenkatalogs um-
faßt im wesentlichen Fragen zur Lage und zu den Per-
spektiven des zivilen Seeschiffbaus einschließlich der 
entsprechenden Zulieferindustrien. Der Schiffbau für 
militärische Zwecke bleibt ausgeklammert. 

Vorbemerkung 

Gemessen an der Zahl der Beschäftigten und dem Bei-
trag zum Bruttosozialprodukt ist die maritime Wirt-
schaft in Deutschland ein vergleichsweise kleiner Sek-
tor. Ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung wird durch 
diese statistisch direkt zurechenbaren Größen jedoch 
nur ansatzweise erfaßt, da die Unternehmen der mari-
timen Wirtschaft für andere Branchen wichtige Vor-
leistungsfunktionen wahrnehmen. Leistungsfähige 
Seeverkehrsverbindungen und effiziente ma ritime 
Infrastrukturen sind für den stark in die internatio-
nale Arbeitsteilung integrierten Wirtschaftsstandort 
Deutschland unverzichtbar. Fähigkeiten und Kapazi-
täten in der Meeresforschung und -technik haben im 
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Hinblick auf künftige Anwendungsfelder eine erheb-
liche Bedeutung. 

Die Bundesregierung stimmt vor diesem Hintergrund 
mit der Aussage der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. überein, daß die Entwicklung und Sicherung 
überzeugender. maritimer Rahmenbedingungen eine 
zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe ist. Die Maß-
nahmen der Bundesregierung zur Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirt-
schaft fügen sich in die generelle Strategie zur Siche-
rung des Produktions- und Dienstleistungsstandortes 
Deutschland ein. Sie zielen in erster Linie auf eine 
Verbesserung der Investitions- und Innovationsfähig-
keit der Unternehmen, u. a. durch Rückführung der 
betrieblichen Steuerbelastung, durch Beseitigung 
bürokratischer Hemmnisse und durch Förderung vor-
wettbewerblicher Forschung und Entwicklung, sowie 
auf die Gewährleistung eines unverfälschten nationa-
len und weltweiten Wettbewerbs. Die Bundesregie-
rung setzt sich auch in internationalen Gremien für die 
Erreichung dieser Ziele ein und unterstützt die Export-
bemühungen deutscher Unternehmen. 

Die Erarbeitung eines umfassenden „maritimen Kon-
zeptes " ist wegen der Heterogenität der maritimen 
Wirtschaft nicht möglich. Die Bundesregierung wird 
auch für Teilbereiche - etwa den Schiffbau - keine 
Branchenkonzepte vorlegen, da sich wesentliche Be-
stimmungsfaktoren der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit staatlichem Einfluß entziehen: Produkte, Pro-
duktionsprozesse und Märkte fallen in den Verant-
wortungsbereich der Unternehmen; die Arbeitskosten 
- einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren - werden 
primär von den Tarifvertragsparteien bestimmt. Die 
Bundesregierung verfolgt im wesentlichen eine 
sektorübergreifende Strukturpolitik, die die Wettbe-
werbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft stärkt. Staatlich 
vorgegebene Branchenkonzepte würden die Verant-
wortlichkeiten verwischen und zu volkswirtschaftlich 
fragwürdigen Ergebnissen führen. 

Im Bereich des Schiffbaus hat für die Bundesregierung 
die Beseitigung der seit Jahrzehnten bestehenden 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Weltmarkt erste 
Priorität. Sie hat sich mit großem Nachdruck für das 
Zustandekommen des OECD-Schiffbauabkommens 
(„Übereinkommen, über die Einhaltung normaler 
Wettbewerbsbedingungen in der gewerblichen Schiff-
bau- und Schiffsreparaturindustrie") eingesetzt, durch 
das in den großen Schiffbaunationen spezifische Bei-
hilfen für die Werftindustrie nahezu vollständig ver-
boten werden sollen. Zudem sind erstmals wirkungs-
volle Antidumping-Mechanismen für diesen Sektor 
vorgesehen. Die Europäische Union, Japan, Südkorea 
und Norwegen haben das Abkommen bereits ratifi-
ziert. Die Bundesregierung bedauert, daß es wegen er-
heblicher Widerstände im US-Kongreß noch nicht in 
Kraft treten konnte. Sie appelliert an die USA, 
schnellstmöglich die notwendigen Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten zu schaffen, um einen neuen 
internationalen Subventionswettlauf im Schiffbau zu 
verhindern. 

In den Jahren 1991 bis 1995 wurden aus dem Bundes

-

haushalt insgesamt ca. 2,6 Mrd. DM zur Förderung der 

deutschen Werftindustrie bereitgestellt (Wettbewerbs- 
und Werfthilfe). Angesichts der notwendigen Maß-
nahmen zur Haushaltskonsolidierung war dies ein 
finanzieller Kraftakt, der belegt, welche Bedeutung 
Bundesregierung und Deutscher Bundestag einem lei-
stungsfähigen Schiffbau in Deutschland zumessen. Die 
umfangreichen Fördermaßnahmen für die Werften in 
den neuen Bundesländern sind ein weiteres sichtbares 
Zeichen für das Engagement des Bundes zugunsten 
dieses Sektors. 

Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 
Schiffbaus langfristig nur durch Eigenanstrengungen 
der Unternehmen und verantwortungsbewußte Tarif-
abschlüsse bzw. Betriebsvereinbarungen gesichert 
werden kann. Wettbewerbsnachteile aufgrund unzu-
reichender Produktivitätsfortschritte oder tariflich 
überhöhter Arbeitskosten kann und wird die Bundes-
regierung nicht ausgleichen. Nach Inkrafttreten des 
OECD-Schiffbauabkommens sind staatlichen Förder-
maßnahmen jedweder Art ohnehin sehr enge Grenzen 
gesetzt. 

Die Neubauaufträge der deutschen Werften beruhen 
zu einem erheblichen Teil auf Bestellungen deutscher 
Reedereien und Finanzierungsgesellschaften. 1993 
betrug dieser Anteil 40 %, 1994 55 %, und 1995 lag er 
bei 66 %. Die Zulieferindustrie partizipiert in beträcht-
lichem Umfang auch an den Auslandsaufträgen deut-
scher Reedereien. Obwohl die deutsche Schiffbau- und 
Zulieferindustrie gemessen am Auslandsumsatz zu den 
exportintensivsten Industriezweigen gehört, darf die 
Bedeutung der deutschen Seeschiffahrt für Beschäfti-
gung und Leistungsstand der heimischen Werften nicht 
unterschätzt werden. Auch für den Schiffbau gilt, daß 
angesichts der voranschreitenden technischen Ent-
wicklung diejenigen Produzenten und Industriezweige 
bessere Chancen im Weltmarkt haben, die über einen 
ausreichend großen Binnenmarkt und ausreichende 
Kundenerfahrungen im eigenen Land verfügen. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seeschiffahrt 
unterliegt durch die hohen Arbeitskosten und Ab-
gaben am heimischen Standort derzeit besonderen Be-
lastungen. Die große Mobilität des in Seeschiffen ge-
bundenen Kapitals, die hohe Informationsdichte, die 
zunehmende weltwirtschaftliche Arbeitsteilung und 
Integration sowie eine wachsende Flexibilität der 
Investoren setzen nicht nur große, sondern auch mitt-
lere und kleinere Schiffahrtsunternehmen in die Lage, 
für die Produktion ihrer maritimen Dienstleistungen 
den jeweils günstigsten Standort weltweit auszuwäh-
len. Die nach wie vor hohen Ausflaggungszahlen sind 
ein Beleg für den intensiven internationalen Standort-
wettbewerb und die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung der Attraktivität des Seeverkehrsstandortes 
Deutschland. Die ebenfalls zunehmende Globalisie-
rung der Arbeitsmärkte für Seeleute ist auch unter 
beschäftigungspolitischen Aspekten von Bedeutung. 
Die Bundesregierung prüft daher, ob die bisher stärker 
flaggen- und tonnageorientierten Förderansätze für die 
Seeschiffahrt unter Berücksichtigung ihrer weit-
reichenden ökonomischen und strukturellen Wirkun-
gen (Wertschöpfung, Beschäftigung, Investitions- und 
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Innovationsquote) in Richtung auf stärker standort-
orientierte Ansätze weiterentwickelt werden müssen. 

Angesichts des weiter steigenden Verkehrsaufkom-
mens gewinnt der umweltverträgliche Verkehrsträger 
Schiff auch unter verkehrs- und umweltpolitischen 
Gesichtspunkten mehr und mehr an Bedeutung. Durch 
die Integration aller Verkehrsträger müssen durch-
lässige Transportsysteme geschaffen werden, um die 
starken Belastungen der Straße abzufangen. Die See-
und Küstenschiffahrt und auch die seegängige Fluß-
schiffahrt spielen dabei eine herausragende Rolle. Die 
Vorteile des Transports auf dem Wasser sind unbe-
stritten. 

Schiffe sind vergleichsweise umweltschonende so-
wie energiesparende und kostengünstige Ver-
kehrsträger für Güter aller Art. 

Die See-, Küsten- und seegängige Flußschiffahrt 
verfügen über erhebliche Kapazitätsreserven, und 
zwar ohne wesentliche zusätzliche Infrastruk-
turinvestitionen. Dies ist gerade vor dem Hinter-
grund knapper Finanzmittel der öffentlichen Hände 
von besonderer Bedeutung. 

Die Schiffahrt läßt sich hervorragend in inter-
nationale Transportsysteme eingliedern, insbe-
sondere, wenn die technologisch vielseitigen Mög-
lichkeiten durch die verladende Wirtschaft besser 
genutzt werden. 

Um die Vorteile der Schiffahrt in der aktiven Verkehrs-
politik stärker zur Geltung zu bringen, hatte die Bun-
desregierung bereits 1994 ein Expertengremium ein-
berufen. Auf europäischer Ebene sind die Aktitiväten 
des Maritime Industries Forum (MIF) hervorzuheben, 
das Ende 1993 gegründet wurde. Und auch das Deut-
sche Maritime Industrie Forum (DMIF) befaßt sich mit 
der Aufgabe, die maritime Wirtschaft, insbesondere die 
Seeschiffahrt, stärker in das Bewußtsein aller Be-
teiligten zu bringen. 

Die Bundesregierung setzt sich im Zusammenwirken 
mit den interessierten Wi rtschaftskreisen nachdrück-
lich für ein „From Road to Sea" -Konzept ein und ist 
bereit, hierbei flankierende Hilfestellung zu leisten. 
Richtungweisende Grundlagen wurden bereits erar-
beitet.' So zeigen die bisher durchgeführten Unter-
suchungen und Empfehlungen, daß sich die Aktivi-
täten insbesondere auf 

— administrative Erleichterungen, z. B. bei der Zollab-
wicklung und den Gefahrgutregelungen, 

— die Bereitstellung durchgängiger Informations- und 
Kommunikationsnetze zum elektronischen Daten-
austausch entlang der Transportkette, 

— Maßnahmen zur Kostensenkung, z. B. beim Um-
schlag in den Schnittstellen, sowie 

— Investitionen in die Infrastruktur und die Organisa

-

tion des Zu- und Ablaufes zu den Schnittstellen 

konzentrieren müssen. Verschiedene Vorschläge, ins-
besondere im Hinblick auf den Abbau bürokratischer 
Hemmnisse, wurden bereits umgesetzt. Konkrete An-
stöße für das weitere Vorgehen werden von einem 
„Runden Tisch der Praktiker" erwartet, der am 22. Mai 
1996 auf Initiative des Bundesministers für Verkehr 
eingesetzt wurde. Erste Zwischenergebnisse dieser 
Arbeiten sollen im Herbst 1996 vorliegen. 

Angesichts der europäischen Dimension der maritimen 
Industrien hat auch die Europäische Kommission eine 
Reihe von Initiativen ergriffen. Die Mitteilungen der 
EU-Kommission vom Frühjahr d. J. mit den Titeln „Die 
Gestaltung der maritimen Zukunft Europas: Ein Beitrag 
zur Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft" 
und „Auf dem Wege zu einer neuen Seeverkehrs

-

strategie" enthalten verschiedene Vorschläge für 
eine horizontale, wettbewerbsorientierte Strategie, die 
insbesondere eine Verbesserung der allgemeinen 
Rahmenbedingungen zum Ziel hat. Die von der EU

-

Kommission eingerichtete Task Force „Maritime Sy-
steme der Zukunft" soll vor allem eine bessere Koordi-
nierung der nationalen und europäischen FuE-Förde-
rung bewirken. Die Bundesregierung unterstützt diese 
Aktivitäten auf europäischer Ebene und erwartet auch 
hiervon einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 
maritimen Wirtschaft in Deutschland. 

Lage und Perspektiven des zivilen Seeschiffbaus 

1. Wie haben sich Auftragseingang und Produktion 
von zivilen Seeschiffen seit 1993 weltweit ent-
wickelt nach Anzahl der Schiffe, nach Schiffs-
typen, nach Tonnage? 

In den nachfolgenden Tabellen sind für die Jahre 1993 
bis 1995 Auftragseingänge und Produktion von zivilen 
Seeschiffen - gegliedert nach Ländern, Schiffstypen, 
Anzahl und Tonnage - dargestellt. 
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a) Auftragseingänge im Weltschiffbau nach Ländern, Anzahl und Tonnage in den Jahren 1993, 1994 und 1995 

Land Anz. 
1993 

GT*) Anz. 
1994 

GT*) Anz. 
1995 

GT*) 

Belgien 6 3 700 4 112 300 2 800 

Dänemark 26 633 800 35 453 400 16 114 700 

Deutschland 72 1 084 800 74 1 073 200 132 1 698 500 

Finnland 10 640 700 6 211 400 3 141 300 

Frankreich 12 141 200 , 8 199 500 13 70 500 

Griechenland 1 9 000 - - 1 400 

Großbritannien 19 98 900 23 15 400 19 84 800 

Italien 18 536 000 16 265 000 56 1 218 800 

Niederlande 55 217 700 80 246 100 122 335 900 

Portugal 5 3 500 10 27 800 14 42 700 

Schweden 1 300 - - 2 10 400 

Spanien 25 549 300 70 538 400 43 525 100 

EU 250 3 918 900 326 3 142 500 423 4 243 900 

Bulgarien 5 45 300 9 51 600 12 187 300 

Kroatien 8 263 600 15 361 600 5 68 500 

Norwegen 27 191 000 39 202 400 54 129 400 

Polen 34 165 900 57 950 100 89 1 382 300 

Rumänien 25 167 000 14 149 900 40 137 100 

Rußland1) 80 278 400 21 214 000 17 49 500 

Ukraine1) 20 378 800 19 584 600 19 177 200 

Andere 18 34 900 33 111 100 44 139 700 

Übriges Europa 217 1 524 900 207 2 625 300 280 2 271 000 

Japan 619 7 533 500 565 11 809 900 666 8988 800 

Südkorea 165 8 317 400 142 5 653 300 245 7 691 500 

Brasilien 13 295 700 2 600 1 100 
VR China1) 49 592 100 45 777 400 102 1 148 900 

Taiwan 6 248 700 27 975 000 17 680 800 

USA 24 51 300 33 73 400 55 123 500 

Andere 191 171 300 140 522 300 281 458 800 

Übrige Länder 283 1 359 100 247 2 348 700 456 2 412 100 

Welt 1 534 22 653 800 1 487 25 579 700 2 070 25 607 300 

Quelle: Lloyd's Register of Shipping. 
1) Daten unvollständig. 

*) GT = Gross Tonnage (Bruttoraumzahl). 

b) Auftragseingänge im Weltschiffbau nach Schiffstypen, Anzahl und Tonnage in den Jahren 1993, 1994 und 1995 

Schiffstyp Anz. 
1993 

GT*) Anz. 
1994 

GT*) Anz. 
1995 

GT*) 

Frachtschiffe 514 5 461 400 462 ' 6 085 900 753 8 027 400 

(einschl. Containerschiffe) 24,1 % 23,8 % 31,3 % 

Massengutschiffe 219 7 716 200 334 11 206 900 308 10 890 100 
34,1 % 43,8 % 42,5 % 

Kombinierte 2 91 100 2 130 000 4 260 000 

Massengutschiffe 0,4 % 0,5 % 1,0 % 

Rohöltanker 50 5 379 900 40 4 109 300 36 2 682 400 
23,7 % 16,1 % 10,5 % 

Gas-, Chemikalien- 266 2 910 200 219 2 697 100 264 2 135 600 
und Produktentanker 12,8 % 10,5 % 8,3 

Fischereifahrzeuge 147 72 800 123 49 800 213 171 300 
0,3 % 0,2 % 0,7 % 

Sonstige, u. a. 336 1 022 100 307 1 300 500 492 1 440 200 

Passagierschiffe und Fähren 4,5 % 5,1 % 5,6 % 

Total 1 534 22 653 700 1 487 25 579 500 2 070 25 607 000 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Quelle: Lloyd's Register of Shipping. 
*) GT = Gross Tonnage (Bruttoraumzahl). 
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c) Produktion von zivilen Seeschiffen weltweit nach Ländern, Anzahl und Tonnage in den Jahren 1993, 1994 und 
1995: 

Quelle: Lloyd's Register of Shipping. 

1) Daten unvollständig. 

*) GT = Gross Tonnage (Bruttoraumzahl). 
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2. Welches waren - nach Maßgabe der produzierten 
Tonnage - 1993 und 1994 die fünf wichtigsten 
Schiffbaunationen mit ihrem Anteil an der Welt-
schiffbauproduktion? 

Die fünf wichtigsten Schiffbaunationen in den Jahren 
1993 und 1994 (nach ihrem Anteil an der Weltschiff-
bauproduktion) waren: 

1993 in 1 000 CGT*) Anteil 

1. Japan 4 854 39,2 % 
2. Südkorea 1 835 14,8 % 
3. Deutschland 853 6,9 % 
4. Italien 496 4,0 % 
5. VR China 446 3,6 % 

1994 in 1 000 CGT*) Anteil 

1. Japan 5 177 41,0 % 
2. Südkorea 2 104 16,7 % 
3. Deutschland 961 7,6 % 
4. VR China 481 3,8 % 
5. Italien 440 3,5 % 

Für 1995 gilt folgende Reihenfolge: 

1995 in 1 000 CGT*) Anteil 

1, Japan 5 644 39,4 % 
2. Südkorea 2 887 20,2 
3. Deutschland 1 051 7,3 
4. VR China 475 3,3 % 
5. Polen 474 3,3 % 

Quelle: Lloyd's Register of Shipping; Verband für Schiffbau und 
Meerestechnik. 

*) CGT = Compensated Gross Tonnage (Gewichtete Bruttoraumzahl; 
Maßeinheit, bei der der beim Bau eines Schiffes - nach 
Schiffstypen unterschiedliche - Arbeitsaufwand mitberück-
sichtigt wird). 

3. Durch welche ökonomischen Rahmenbedingun-
gen wurden Auftragseingang und Produktion in 
den letzten drei Jahren wesentlich beeinflußt 
(konjunkturell, strukturell, handels- und wäh-
rungspolitisch)? 

Die in den letzten drei Jahren insgesamt günstige Ent-
wicklung des zivilen Weltschiffbaumarktes, die 1995 
mit 32 Mio. CGT/48 Mio. GT den höchsten Auftrags-
bestand seit dem Boom der 70er Jahre brachte, war 
primär durch das anhaltende Wachstum der Weltwirt-
schaft (im Durchschnitt 3,2 % p.a.) und des Welthandels 
(im Durchschnitt 7,2 % p.a.) bedingt. 

Strukturell wird die Situation maßgeblich geprägt 
durch die unterschiedlichen Standortbedingungen in 
den Industrieländern Europas und in Japan mit relativ 
hohen Arbeitskosten einerseits und den Niedriglohn-
Schiffbauländern, also insbesondere Südkorea, VR 
China, Taiwan und - immer stärker aufkommend - 
Polen und anderen osteuropäischen Staaten, anderer-
seits. Die südkoreanische Schiffbauindustrie ist er-
neut voll auf Expansionskurs. Die Werftindustrien der 
Hochlohnländer sind dazu übergegangen, Produk-
tionen teilweise in Niedriglohnländer zu verlagern, um 
in einer Mischkalkulation wettbewerbsfähig zu blei-
ben. 

Handelspolitisch wird der Weltschiffbaumarkt vor dem 
Inkrafttreten des OECD-Schiffbauabkommens noch 
durch zahlreiche Subventionen und andere wettbe-
werbsverzerrende staatliche Maßnahmen beeinflußt, 
wobei allerdings die EG-Schiffbaubeihilfenrichtlinie 
für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
der vereinbarte „stand still" der Zeichner des OECD

-

Schiffbauabkommens über die EU hinaus bereits heute 
in Richtung eines Abbaus wettbewerbsverfälschender 
staatlicher Eingriffe wirken. In einigen Schiffbaulän-
dern - keineswegs in der Mehrzahl - hat die letzt-
malige Bereitstellung von Hilfen vor dem ursprünglich 
für den 1. Januar 1996 vorgesehenen Inkrafttreten des 
OECD-Schiffbauabkommens einen starken Nach-
frageschub ausgelöst, d. h. es kam bisweilen zu mehr 
als einer Verdopplung des vorhergehenden jährlichen 
Auftragseingangs. 

Prinzipiell kann jeder Reeder ungeachtet der zuvor er-
wähnten Wettbewerbsverfälschungen heute seinen 
Neubaubedarf weltweit decken. Das führt zu starken 
Fluktuationen der Nachfrage und einer Konzentration 
auf die unter Kostengesichtspunkten aktuell gün-
stigsten Anbieter. Hieraus erklärt sich auch, daß die in 
den Jahren 1993 bis 1995 eingetretenen Verschie-
bungen der Währungsparitäten erkennbar die Auf-
tragsakquisition einzelner Schiffbauindustrien - zum 
Nachteil anderer Anbieter - begünstigt haben. 

Hervorzuheben sind 

starke Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar 
bei gleichzeitig anhaltend niedriger Relation des 
Won zum Dollar: Dies führte zu Marktanteilsver-
lusten der japanischen und erheblichen Gewinnen 
der südkoreanischen Werften. Südkorea, das noch 
in den 80er Jahren nur etwa ein Drittel des Auf-
tragseingangsvolumens der japanischen Schiffbau-
industrie (gerechnet in GT) erreichte, zog 1993 und 
1995 fast mit der japanischen Konkurrenz gleich. 
Seit Frühjahr 1995 ist der Wert des Yen gegenüber 
dem Dollar wieder gefallen. Dies hat inzwischen zu 
einer erkennbaren Verbesserung der Auftragslage 
der japanischen Werften beigetragen; 

starke Wertverluste der italienischen Lira: 1995 stie-
gen die Auftragseingänge der italienischen Werften 
auf ein Mehrfaches der Vorjahreswerte, wobei sicher 
auch die auslaufende Möglichkeit zur Gewährung 
günstiger Förderkonditionen vor dem bevorstehen-
den Inkrafttreten des OECD-Schiffbauabkommens 
eine Rolle spielte. 

Der Wertanstieg der DM im Jahre 1995 dürfte sich 
für die deutschen Werften vornehmlich in der Her-
einnahme von Aufträgen zu unzureichenden Er-
lösen ausgewirkt haben und weniger in nicht reali-
sierten Auftragschancen. 

4. Welche Tendenzen kennzeichnen den inter-
nationalen Wettbewerb im Bereich des zivilen See-
schiffbaus? 

Wie in anderen Branchen hat sich auch im Schiffbau 
die Tendenz zur Globalisierung des Marktes deutlich 
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verstärkt. Mehr denn je orientieren sich die Reeder bei 
der Deckung ihres Bedarfs weltweit. Die Existenz einer 
großen Handelsflotte in einem Land ist schon bisher 
keineswegs gleichbedeutend mit der Verfügbarkeit 
einer entsprechend großen nationalen Schiffbau-
industrie. Sie kann eine wertvolle Starthilfe für den 
Aufbau bzw. eine wirksame Unterstützung für die Er-
haltung einer nationalen Werftindustrie bedeuten; sie 
dürfte jedoch auch künftig nur einer neben anderen 
Wettbewerbsfaktoren sein. 

Die Werften der Hochlohnländer müssen in Zukunft 
noch größere Anstrengungen unternehmen, um ihre 
Position auf dem Weltmarkt im Wettbewerb mit den 
bestehenden und zu erwartenden neuen Schiffbauin-
dustrien in Niedriglohnländern zu behaupten. Die ten-
denziell immer besseren Möglichkeiten zum Transfer 
und zum Erwerb technischen Know-hows für Produkte 
und Produktionsverfahren werden die Entstehung 
neuer Werftkapazitäten an vorteilhaften Standorten 
begünstigen. Durch internationale Vereinbarungen 
wie das OECD-Schiffbauabkommen können wettbe-
werbsverzerrende Unterstützungsmaßnahmen und 
Praktiken weitgehend - wenn auch sicher niemals 
vollständig - vermieden werden. Eine Vereinbarung 
über die Unterbindung eines auf privatwirtschaftlicher 
Basis betriebenen Kapazitätsaufbaus wird es nicht ge-
ben. Die etablierten Schiffbauindustrien der Hoch-
lohnländer werden sich bei diesen Rahmenbedingun-
gen - wie sich in der Praxis bereits abzeichnet - fol-
gender Strategien bedienen müssen: 

— Maximale Anstrengungen, um in Produkttechno-
logie und -qualität im Verbund mit einer leistungs-
fähigen Zulieferindustrie die Spitzenposition zu 
halten; 

— Entwicklung und breite Anwendung modernster 
Produktionstechniken und Organisationsformen, 
um den Arbeitskostennachteil gegenüber Konkur-
renten anderer Länder zu minimieren; 

— Verstärkung der Kooperation mit anderen Unter-
nehmen im globalen Rahmen 

• mit gleichartigen Unternehmen insbesondere 
zur Erzielung von Synergieeffekten in der 
Schiffbautechnologie und im betrieblichen Be-
reich, 

• mit Betrieben in Niedriglohnländern zur Kosten-
senkung durch Aufgabenauslagerung und Ar-
beitsteilung. 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung die bisherige 
Entwicklung der weltweiten Kapazität zum Bau 
von zivilen Seeschiffen im Vergleich zur ent-
sprechenden weltweiten Nachfrage? 

Die Weltschiffbaukapazitäten haben sich seit 1975 
(22,4 Mio. CGT) bis zum Jahr 1990 (15 Mio. CGT) kon-
tinuierlich verringert. Seitdem sind sie wieder auf ca. 
17 bis 18 Mio. CGT angestiegen. Dahinter verbirgt sich 
eine regional unterschiedliche Entwicklung. Die Kapa-
zitäten in Westeuropa (8,5 Mio. CGT) und Japan 
(9,0 Mio. CGT) im Jahr 1975 haben sich in den folgen

-

den 15 Jahren bis Anfang der 90er Jahre durch Still-
legungen etwa halbiert. Sie nehmen seitdem durch 
Produktivitätsfortschritte wieder leicht zu. In Südkorea 
hat sich die Kapazität seit 1975 (ca. 0,4 Mio. CGT) bis 
heute etwa verachtfacht (ca. 3 bis 3,5 Mio. CGT). 

Die Weltschiffbaunachfrage ging im gleichen Zeitraum 
ebenfalls drastisch zurück und erreichte mit Auftrags-
eingängen von 8,8 Mio. CGT im Jahr 1992 das bisher 
absolut niedrigste Ergebnis, das nur etwas mehr als der 
Hälfte des Volumens der verfügbaren Kapazitäten ent-
sprach. In den letzten drei Jahren haben sich die Auf-
tragseingänge wieder spürbar erhöht. Sie lagen im 
Jahr 1995 mit 18,4 Mio. CGT sogar über den verfüg-
baren Kapazitäten. Generell ist die Nachfrage im 
Schiffbau im Vergleich zu anderen Branchen durch 
hohe Schwankungen, oftmals aufgrund spekulativer 
Praktiken oder aufgrund von Änderungen der Wäh-
rungsparitäten, gekennzeichnet. 

Die genannten Daten weisen darauf hin, daß der Welt-
schiffbaumarkt in der Regel durch Ungleichgewichte 
im Verhältnis von Kapazitäten zur Nachfrage geprägt 
ist, obwohl sich zu Beginn der 90er Jahre eine gewisse 
Beruhigung und eine relativ ausgeglichene Situation 
einstellten. Vor allem die in Südkorea eingeleiteten 
und schon teilweise durchgeführten Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau, die die Weltschiffbaukapazitäten 
um ca. 10 % bis zum Jahre 2000 erhöhen könnten und 
von den anderen Schiffbauindustrien heftig kritisiert 
worden sind, dürften den Abstand zwischen verfüg-
baren Kapazitäten und Nachfrage wieder vergrößern. 
Hinzu kommt, daß in den letzten Jahren auch in meh-
reren Ländern die Konversion entbehrlich gewordener 
Marineschiffbaukapazitäten, neben Produktivitätszu-
wächsen in Südkorea, Japan, aber auch in Westeuropa, 
die Kapazitäten im Seeschiffbau ohnehin haben an-
wachsen lassen. Trotz der letzthin relativ hohen Nach-
frage wirkt dies einer Erhöhung des Schiffbaupreis-
niveaus entgegen. 

Situation des Seeschiffbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland 

6. Welche Bedeutung haben die Schiffbau- und die 
Schiffbauzulieferindustrie für die Volkswirtschaft 
der Bundesrepublik Deutschland? 

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Schiffbau-
und Schiffbauzulieferindustrie ist - statistisch gesehen 
- verglichen mit anderen Branchen in Deutschland 
relativ gering. Die volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung weist für die letzten Jahre einen Anteil der 
Schiffbauindustrie an der gesamten Bruttowertschöp-
fung und an der Gesamtzahl der Beschäftigten im 
früheren Bundesgebiet von je 0,1 % aus (s. Antwort zu 
Frage 8). Nicht erfaßt in diesen Zahlen sind allerdings 
technologische und ökonomische Impulse des Schiff-
baus für andere Wirtschaftszweige. Unbestritten ist zu-
dem die große regionalpolitische Bedeutung der 
Schiffbauindustrie für strukturschwache Küstenregio-
nen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. 
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7. Welche ökonomischen und technologischen Im-
pulse gehen von der Schiffbau- und der Schiffbau-
zulieferindustrie auf weitere Wirtschaftszweige 
aus, insbesondere im Hochtechnologiebereich? 

Die Schiffbauindustrie ist für zahlreiche Unternehmen 
der verschiedensten Branchen - von der Stahl- über die 
Elektronikindustrie bis zum Sanitärgewerbe - ein be-
deutender Nachfrager. Etwa 80 % der Zulieferbetriebe 
beliefern mit ihren Produkten auch andere Sektoren. 
Durch dabei entstehende Synergieeffekte kommen 
Verbesserungen - sowohl ökonomischer als auch tech-
nologischer Art - in einem Bereich auch den anderen 
belieferten Branchen zugute. So können z. B. neue 
Entwicklungen bei modernen Informationstechniken 
und beim elektronischen Datenaustausch von den an 
der Herstellung von Schiffen beteiligten Unternehmen 
auf andere Sektoren mit Systemfertigung übertragen 
werden. Auch Neuheiten im Bereich der Antriebs-
systeme, wie die laufende Optimierung von Kraftstoff-
verbrauch und Schadstoffausstoß, wirken sich un-
mittelbar auf die Anwendung in anderen Wirtschafts-
zweigen aus. Im Hochtechnologiebereich findet sich 
der zunehmende Einsatz integrierter schiffstechnischer 
Leitsysteme, die auch außerhalb des maritimen Sektors 
verwandt werden können. So ist z. B. das Prinzip der 
elektronischen Seekarte auf andere Verkehrssysteme 
zur Verkehrslenkung übertragbar. 

8. Wie hoch waren in den vergangenen drei Jahren 
die Beiträge der Schiffbau- und der Schiffbau-
zulieferindustrie zum Bruttoinlandsprodukt und 
zur Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutsch-
land? 

Das Statistische Bundesamt weist als Beitrag der 
Schiffbauindustrie zu Bruttowertschöpfung und Be-
schäftigung für die Jahre 1991 bis 1993 in den Konten- 
und Standardtabellen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen folgende Daten aus: 

Schiffbau 1991 1992 1993 

Bruttowertschöpfung in 
jeweiligen Preisen (Mrd. DM) 2,30 2,44 2,63 

Bruttowertschöpfung 
in Preisen von 1991 (Mrd. DM) 2,30 2,29 2,28 

Erwerbstätige 
(Durchschnitt in 1 000) 36 35 33 

Der Anteil der Schiffbauindustrie an der Summe aller 
Wirtschaftsbereiche beträgt bezogen auf Bruttowert-
schöpfung und Erwerbstätige in Prozent: 

Anteil Schiffbau in v. H. 1991 1992 1993 

Bruttowertschöpfung 

Erwerbstätige 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Daten für die Jahre 1994 und 1995 sind bislang nicht 
verfügbar. Die Angaben des Statistischen Bundes

-

amtes beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet, d. h. 

auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Ge-
bietsstand bis zum 3. Oktober 1990 einschließlich West

-

Berlin. Daten für die neuen Bundesländer und Berlin-
Ost liegen bislang nicht vor. 

Gesonderte Zahlen für den Bereich der Schiffbauzu-
lieferindustrie sind in den Angaben der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen nicht enthalten, doch 
kann die volkswirtschaftliche Bedeutung anhand der 
Input-Output-Rechnung geschätzt werden. Die letzten 
drei Berichtsjahre waren 1988, 1990 und 1991. 

Das Statistische Bundesamt weist als Beitrag der 
Schiffbauzulieferindustrie zu Bruttowertschöpfung und 
Beschäftigung in der Input-Output-Rechnung folgende 
Zahlen aus: 

Schiffbauzulieferindustrie*) 1988 1990 1991 

Bruttowertschöpfung (in Mrd. DM) 

Erwerbstätige (in 1 000) 

2,8 

34 

3,7 

40 

4,3 

53 

*) Direkte Lieferbereiche sowie weitere Vorstufen. 

Bei intertemporalen Vergleichen ist zu beachten, daß 
die Ergebnisse für das Berichtsjahr 1991 Angaben für 
die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebiets-
stand seit dem 3. Oktober 1990 enthalten, während sich 
die Daten für 1988 und 1990 nur auf die alten Bundes-
länder beziehen. 

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
geht auf Grundlage eigener Erhebungen davon aus, 
daß die Schiffbauzulieferindustrie mit einem Umsatz 
von ca. 15 Mrd. DM einen Beitrag zum Bruttoinlands-
produkt von etwa 0,45 % leistet. Nach Angaben dieses 
Verbandes sind etwa 70 000 Beschäftigte und damit ca. 
0,2 % aller Erwerbstätigen in der Schiffbauzuliefer-
industrie tätig. Das Bundesministerium für Wi rtschaft 
hat ein Forschungsinstitut mit einer Bestandsaufnahme 
der Schiffbau- und Offshorezulieferindustrie betraut, 
u. a. um das unzureichende statistische Zahlenmaterial 
über diese Branche zu ergänzen. 

9. Wie verteilen sich Wertschöpfung und Beschäfti-
gung im zivilen Seeschiffbau sowie in der ent-
sprechenden Zulieferindustrie auf die einzelnen 
Bundesländer in den vergangenen drei Jahren? 

Im Rahmen der amtlichen Statistik werden keine Daten 
zur Verteilung von Wertschöpfung und Beschäftigung 
auf die einzelnen Bundesländer im zivilen Seeschiffbau 
und der entsprechenden Zulieferindustrie ausgewie-
sen. 

Nach Angaben des Verbandes für Schiffbau und 
Meerestechnik verteilte sich die Gesamtzahl der 
Beschäftigten in der Schiffbauindustrie in den vergan-
genen drei Jahren wie folgt auf die einzelnen Bundes

-

länder: 
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Land 1993 1994 1995 

Schleswig-Holstein 7 863 7 433 7 318 
Hamburg 6 415 6 018 5 509 
Bremen 7 423 7 179 5 269 
Niedersachsen 6 575 6 148 6 767 
Mecklenburg-Vorpommern 12 487 10 903 9 529 
übrige Länder 3 500 3 024 2 446 

Gesamt 44 263 40 705 36 838 

Nach Schätzungen des Verbandes Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau verteilte sich die Gesamtzahl der 
Beschäftigten in der Schiffbauzulieferindustrie in den 
Jahren 1994 und 1995 wie folgt auf die einzelnen Bun-
desländer: 

Land 

Baden-Württemberg 14 400 
Hamburg 11 400 
Schleswig-Holstein 10 200 
Bayern 9 000 
Nordrhein-Westfalen 14 800 
Mecklenburg-Vorpommern 3 600 
Bremen 3 000 
Rheinland-Pfalz 1 200 
Niedersachsen 1 200 
Sachsen-Anhalt 1 200 

Gesamt 70 000 

Wegen unterschiedlicher Abgrenzungen und Erhe-
bungsmethoden weichen die von den Verbänden an-
gegebenen Beschäftigtenzahlen teilweise von den 
Daten der amtlichen Statistik ab. 

10. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bedeutung 
des zivilen Seeschiffbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland in sicherheitspolitischer Hinsicht (Si-
cherung des Außenhandels)? 

Etwa 90 % des gesamten Welthandels und ca. 70 % des 
deutschen Außenhandels werden auf dem Seeweg ab-
gewickelt. Die Seeschiffahrt ist für die deutsche und 
europäische Exportwirtschaft der wichtigste Verkehrs-
träger. 

Nach Überzeugung der Bundesregierung tragen wett-
bewerbsfähige heimische Reedereien und eine lei-
stungsstarke Handelsflotte unter deutscher Flagge 
dazu bei, effiziente Seeverkehrsdienste von und nach 
Deutschland zu gewährleisten. Sie sind auch Voraus-
setzung dafür, die weltweite Seeverkehrspolitik und 
internationale Standards für den Seeverkehr mitge-
stalten zu können. Die Bundesregierung hat deshalb 
zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der deutschen 
Seeschiffahrt ergriffen. 

Als Teil der maritimen Infrastruktur der Küstenregio-
nen leistet auch der deutsche Schiffbau einen Beitrag 
zur Sicherung der Außenhandelsinteressen Deutsch-
lands. Obwohl neue und gebrauchte Schiffstonnage 
weltweit gekauft oder gechartert werden kann und 
insoweit sicherheitspolitische Risiken für den Außen-
handel nicht bestehen, ist nicht zu verkennen, daß 
die internationale Wettbewerbsposition der heimischen 

Reeder durch die enge Zusammenarbeit mit den deut-
schen Neubau- und Reparaturwerften gestärkt wurde 
und wird. Die deutsche Handelsflotte gilt nicht zuletzt 
aufgrund dieser Zusammenarbeit und ihres großen 
Bestandes an moderner Tonnage als eine der lei-
stungsfähigsten der Welt. Hier liegt - neben der Be-
reitstellung von Kapazitäten für den Marineschiffbau - 
die  wichtigste sicherheitspolitische Funktion der deut-
schen Werftindustrie. 

11. Welche Resultate hat die Schiffbauindustrie bei 
ihren Diversifikationsanstrengungen erzielt? 

Belastbare statistische Daten über die Diversifikation in 
der Schiffbauindustrie existieren nicht. Es sind aber 
einige generelle Feststellungen möglich. 

Nicht alle, aber die Mehrzahl der deutschen Werften 
haben in der einen oder anderen Weise Diversifizie-
rungsbemühungen unternommen. Hierbei wird unter 
Diversifizierung nicht der bloße Zukauf von branchen-
fremden Unternehmen ohne Integration mit dem 
Schiffbaubereich verstanden. Felder für die Diversifi-
kation waren insbesondere 

— Stahlbau, 

— Anlagenbau, 

— Maschinenbau, insbesondere Motorenbau, 

— Umwelttechnik. 

Die Resultate der Diversifizierungsbemühungen waren 
unterschiedlich und in jedem Falle begrenzt. Nur ins-
gesamt ca. 10 % der Beschäftigten der deutschen 
Werften sind in schiffbaufremden Bereichen einge-
setzt. Kaum einem Unternehmen ist es gelungen, an-
dere Betätigungsfelder neben dem Schiffbau zu 
gleichwertigen neuen Schwerpunkten auszubauen. 
Entlastende und kompensierende Effekte zum Schiff-
bau wurden nur in begrenztem Maße erreicht. 

Ein internationaler Vergleich zeigt, daß auch in an-
deren Ländern Werften Diversifizierung in großem 
Maßstab nur im verwandten Bereich der Meerestech-
nik realisiert haben. Hierbei haben Sonderfaktoren, 
wie erfolgreiche Exploration von Erdöl- und Erdgas-
funden, die ausschlaggebende Rolle gespielt. 

Die deutschen Werften haben es überwiegend als er-
folgverspechender angesehen, die knappen Mittel für 
Investitionen in den ihnen vertrauten schiffbautech-
nischen Bereichen einzusetzen, wo ohnehin ein außer-
ordentlich hoher Bedarf bestand. Nur punktuell exi-
stieren Diversifizierungsbereiche, bei denen die 
Schiffbauunternehmen aufgrund von spezifischem 
Know-how, Erfahrungen oder Kundenbeziehungen 
besondere Startvorteile am Markt aufweisen. 

Wettbewerbsposition der Bundesrepublik Deutschland 

12. Welche Standortstärken und -schwächen weist der 
Schiffbaustandort Bundesrepublik Deutschland 
auf? 
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Die Qualität des Schiffbaustandortes Deutschland wird 
im wesentlichen durch die gleichen Faktoren be-
stimmt, die auch für andere indust rielle Sektoren von 
Bedeutung sind. Unbestrittene Stärken des Standortes 
Deutschland sind 

— die ungebrochene industrielle Fertigungstradition 
und -kompetenz, 

- eingespielte Netzwerke von Zulieferern, Herstellern 
und Abnehmern, 

— gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte, 

— eine in weiten - Bereichen verantwortungsbewußte 
Sozialpartnerschaft, 

— leistungsfähige Infrastrukturen und Kapitalmärkte, 

— funktionsfähige öffentliche Dienstleistungen und 
politische Stabilität. 

Ein entscheidender Standortvorteil für den deutschen 
Schiffbau ist die enge Zusammenarbeit zwischen den 
Werften und einer Vielzahl heimischer Zulieferer, die in 
zahlreichen Marktsegmenten international führend 
sind. Positiv wirkt sich auch die starke Stellung der 
deutschen Reeder - traditioneller Kunden der heimi-
schen Werften - auf den Weltmärkten aus. 

Die gravierendste Schwäche des Schiffbaustandortes 
Deutschland ist die starke Kostenbelastung der Unter-
nehmen durch 

— hohe Tariflöhne und Lohnzusatzkosten, 

— die hohe betriebliche Gesamtsteuer- und -abga-
benbelastung, 

— ungenügende Gestaltungsspielräume hinsichtlich 
Arbeitszeit, Arbeitsentgelt und Arbeitsorganisation 
sowie 

— die hohe Regelungsdichte und noch immer be-
stehende bürokratische Hemmnisse. 

Da Schiffe überwiegend in US-$ fakturiert werden, die 
Kosten bei deutschen Werften jedoch zum größten Teil 
in DM anfallen, hat sich die Aufwertung der DM in den 
letzten Jahren als weiterer beachtlicher Standortnach-
teil erwiesen. 

13. Wie beurteilt die Bundesregierung die internatio-
nale Wettbewerbsposition der Schiffbauindustrie 
in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf 
den Bau ziviler Seeschiffe? 

Die deutsche Werftindustrie hat die Schiffbaukrise der 
80er Jahre zwar besser gemeistert als ihre Konkur-
renten in den meisten westlichen Schiffbauländern, 
ihre Wettbewerbsposition gegenüber japanischen und 
südkoreanischen Werften jedoch nicht verbessern 
können. Deutschland konnte aber, trotz des stetig 
schärfer werdenden internationalen Wettbewerbs und 
massiver Kapazitätsausweitungen, insbesondere in 
Südkorea, seine Stellung als drittgrößte Schiffbau-
nation behaupten. Neben staatlichen Förderprogram-
men - als Reaktion auf ähnliche Maßnahmen in an-
deren Ländern - hat hierzu in erster Linie die früh-
zeitige Spezialisierung der deutschen Werften auf 

technologisch und qualitativ hochwertige Schiffe bei-
getragen. 

— Wo liegen die Wettbewerbsstärken, wo die 
Wettbewerbsschwächen? 

Als wesentliche Wettbewerbsstärken des deutschen 
Schiffbaus sind zu nennen 

— das große Innovationspotential und die Fähigkeit 
zur Systemintegration, 

— das hohe Qualitätsniveau, 

— die Zuverlässigkeit und Termintreue sowie 

— die Bereitschaft und Fähigkeit, auf spezifische Kun-
denwünsche einzugehen und maßgeschneiderte 
Lösungen anzubieten. 

Diese Wettbewerbsstärken, die eine Konzentration 
auf wertschöpfungsintensive Marktsegmente ermög-
lichen, beruhen insbesondere auf der guten Qualifika-
tion der Arbeitskräfte, dem kompetenten Management 
sowie auf der engen Kooperation zwischen den Werf-
ten und leistungsfähigen deutschen Zulieferern. 

Wettbewerbsschwächen des deutschen Schiffbaus er-
geben sich aus der ungünstigen Kostenstruktur, die zu 
einem Teil durch generelle Standortfaktoren bedingt 
ist. Teilweise resultiert die hohe Kostenbelastung aber 
auch aus zu zögerlich durchgeführten Umstruk-
turierungsmaßnahmen und ungenügenden Produk-
tivitätssteigerungen. Verschiedene Studien kommen 
zu dem Ergebnis, daß insbesondere japanische, aber 
auch einige europäische Schiffbauunternehmen eine 
höhere Produktivität als der Durchschnitt der deut-
schen Werften aufweisen. Wegen dieser Kostennach-
teile kann die deutsche Schiffbauindustrie in den 
Märkten für weniger anspruchsvolle Standardschiffe 
nur noch in Einzelfällen konkurrenzfähige Angebote 
unterbreiten. 

— In welchen Marktsegmenten ist die Schiffbau-
industrie im internationalen Wettbewerb er-
folgreich (Schiffbautypen, maritime Technolo-
gie)? 

Die deutsche Schiffbauindustrie behauptet sich mit ei-
ner breiten Palette von Spezialschiffen im inter-
nationalen Wettbewerb. Bedeutendstes Marktsegment 
sind z. Z. Containerschiffe, die im Jahr 1995 ca. 48 % 
der Produktion (gerechnet in CGT) ausmachten. Im 
Bereich der Containerschiffe hat der deutsche Schiff-
bau durch innovative, auf die Bedürfnisse der Reeder 
zugeschnittene Einzelentwicklungen („Schiff der Zu-
kunft") weltweit Maßstäbe gesetzt. Japanische und 
koreanische Werften haben allerdings in den letzten 
Jahren ihren technologischen Standard erheblich ver-
bessert, zumal sich der Transfer von Know-how welt-
weit zunehmend beschleunigt. 

Zur Spitzengruppe zählen deutsche Werften auch im 
Bau von hochwertigen Fähr- und Passagierschiffen, die 
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ein großes Maß an Systemkompetenz erfordern (1995 
ca. 25 % der Produktion). Das Angebot reicht hier von 
großen Kreuzfahrtschiffen bis hin zu Luxusyachten, 
von Eisenbahnfähren über Schnell- und Schwer-
lastfähren bis zu Ro-Ro-Schiffen. Die Produktpalette 
umfaßt daneben Trockenfrachter, Produkten- und 
Chemikalientanker, Massengut- und Fischereifahr-
zeuge sowie sonstige Einheiten wie z. B. Eisbrecher, 
Rettungsfahrzeuge und Schwimmbagger. Auch im 
Umbau- und Reparaturgeschäft - insbesondere in 
technologieintensiven Segmenten - behauptet sich die 
deutsche Schiffbauindustrie im Markt. 

Im Bereich der maritimen Technologie sind deutsche 
Unternehmen vor allem als Zulieferer erfolgreich. Bei 
der Entwicklung und dem Bau von Komponenten für 
Bohranlagen zur Öl- und Gasgewinnung im Offshore-
Bereich wurde z. B. der Anschluß an die Weltspitze ge-
schafft. Mit mechanischen Abschöpf- und Separations-
systemen sind deutsche Firmen auch in der marinen 
Ölunfallbekämpfung führend. 

14. Wie beurteilt die Bundesregierung die inter-
nationale Wettbewerbsposition der Schiffbau-
zulieferindustrie in der Bundesrepublik Deutsch-
land? 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Schiffbauzulieferindustrie wird von der Bundes-
regierung gegenwärtig positiv beurteilt. So beträgt 
nach Angaben des Verbandes Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau der Exportanteil bei der deutschen 
Schiffbauzulieferindustrie z. Z. etwa 60 %. Damit er-
reicht sie einen Weltmarktanteil von ca. 20 bis 25 % und 
nimmt hinter Japan den zweiten Platz auf der Welt-
rangliste ein. Ein Teil dieser Geschäfte wird jedoch 
nicht über Direktlieferungen, sondern über Lizenz-
vergaben getätigt. 

Grund für die starke Präsenz auf ausländischen Märk-
ten ist das hohe technologische und qualitative Niveau 
deutscher Ausrüstungsteile, vor allem in so wichtigen 
Bereichen wie Elektronik und Elektrikzulieferungen 
sowie Schiffsantriebe und andere Maschinenbau-
erzeugnisse. Daher konnte trotz der für deutsche Un-
ternehmen auch 1995 ungünstigen Wechselkursrela-
tion der internationale Marktanteil gehalten werden. 

Für die Zukunft ist jedoch eine steigende Wettbe-
werbsintensität zu erwarten. Expandierende Schiff-
baunationen wie Südkorea und die VR China unter-
nehmen große Anstrengungen, um auch im Bereich der 
Zulieferindustrie ihre Marktanteile zu vergrößern. Die 
in diesen Ländern bislang nur in beschränktem Maße 
vorhandene Zulieferindustrie wird ausgebaut und di-
versifiziert. Darüber hinaus kann damit gerechnet 
werden, daß sich mittelfristig durch neue Konkurrenten 
in Osteuropa der Wettbewerb weiter verschärfen wird. 

Die deutsche Zulieferindustrie wird daher weitere An-
strengungen zur Verbesserung von Wi rtschaftlichkeit 
und Produktivität unternehmen müssen. Dazu gehört 
die Intensivierung der Zusammenarbeit der Unter-
nehmen der Zulieferindustrie untereinander, aber auch 

mit den Werften, um den Reedern komplette, aufein-
ander abgestimmte Schiffsausrüstungen anbieten zu 
können. Die zunehmende Lieferung ganzer Systeme 
statt einzelner Komponenten sowie der steigende 
Trend zum Engineering-Unternehmen sind Ausdruck 
dieser Entwicklung. 

15. Ist die deutsche Schiffbauzulieferindustrie auf den 
internationalen Märkten von Wettbewerbsbe-
schränkungen betroffen? 

Der von der Schiffbauzulieferindustrie bediente Markt 
ist weitestgehend als global anzusehen. Direkte Wett-
bewerbsbeschränkungen sind nicht bekannt. Soweit 
Beschränkungen des Marktzugangs bestehen, er-
geben sie sich in der Regel aus nichttarifären Handels-
hemmnissen. 

Vor allem in Japan stehen die deutschen Zulieferer 
wegen der engen Verflechtung zwischen japanischen 
Werften und japanischen Zulieferindustrien einem 
quasi geschlossenen Markt gegenüber. Auch in an-
deren Schiffbauländern erhöht sich mit zunehmendem 
Ausbau der eigenen Schiffzulieferindustrie der Druck, 
deren Produkte stärker in den heimischen Werften zu 
verwenden. So strebt nach Angaben des Verbandes 
für Schiffbau und Meerestechnik Südkorea einen 
95 %igen Anteil von Zulieferteilen aus eigener Pro-
duktion für im Lande gebaute Schiffe an. 

16. Welche Maßnahmen haben nach Erkenntnissen 
der Bundesregierung die Schiffbauindustrie und 
die Schiffbauzulieferindustrie in der Bundesrepu-
blik Deutschland in den letzten Jahren ergriffen, 
um ihre internationale Wettbewerbsposition im 
Hinblick auf den Bau ziviler Seeschiffe in tech-
nologischer wie betriebswirtschaftlicher Hinsicht 
zu verbessern? 

Zahlreiche Unternehmen der deutschen Schiffbau- 
und Schiffbauzulieferindustrie haben in den letzten 
Jahren Programme zur Kostenreduzierung und zur 
durchgreifenden Verbesserung der Produktivität ein-
geleitet. Im wesentlichen greifen sie auf die gleichen 
Maßnahmen zurück, die unter dem Stichwort „lean 
production" auch in anderen Industriesektoren Ein-
gang gefunden haben. Die technologischen und be-
triebswirtschaftlichen Komponenten der „neuen" Pro-
duktions- und Organisationsformen sind häufig inter-
dependent. 

In betriebswirtschaftlicher Hinsicht stehen folgende 
Maßnahmen in Vordergrund: 

Konzentration auf Kernkompetenzen, Kooperation 
mit anderen Unternehmen (auch im Ausland), 

Reduzierung der Fertigungstiefe, globaler Einkauf, 
Simultanuous Engineering mit Zulieferern, Just-in-
time-Zulieferung, 

Verringerung der Typenvielfalt, Spezialisierung auf 
bestimmte Vormaterialien, Anwendung von CAD 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5596 

bis zum Wegfall der Arbeitsvorbereitung, Automa-
tisierung der Steuersysteme im Produktionsablauf, 

— Verlagerung von Verantwortung „nach unten", fle-
xible  Arbeitszeitmodelle, Gruppenarbeit, produk-
tionssynchrone Qualitätskontrolle. 

Technologische Veränderungen werden vor allem in 
folgenden Bereichen durchgeführt: 

— Verringerung der Transportwege im Bet rieb (z. B. 
Kompaktwerft); 

— Erhöhung des Materialdurchlaufs durch Genau-
fertigung; 

— Einführung neuartiger Trenn- und Fügeverfahren 
zur Verringerung der Nacharbeiten. 

Neben den vorgenannten Maßnahmen, die vor allem 
den Produktionsprozeß betreffen, streben die Unter-
nehmen eine Stärkung ihrer internationalen Wettbe-
werbsposition auch durch kontinuierliche Verbesse-
rung der Produkte an. Die Zulieferindustrie konzen-
triert sich dabei verstärkt auf die Lieferung kompletter 
Systeme und Komponenten statt einzelner Teile. 
Schwerpunkte sind Anstrengungen zur Erhöhung der 
Schiffssicherheit und zur Verbesserung des Komforts 
sowie die Entwicklung sparsamer und umweltscho-
nender Schiffsantriebe. 

17. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus dem in der deutschen Schiffbauindustrie zu 
beobachtenden Konzentrationsprozeß im Hinblick 
auf die Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Schiffbaustandortes Bundes-
republik Deutschland, in mittelstandspolitischer 
Hinsicht und in wettbewerbspolitischer Hinsicht? 

Der Konzentrationsgrad in einem Industriezweig wird 
üblicherweise daran gemessen, welche Anteile am 
Umsatz oder an der Zahl der Beschäftigten auf jeweils 
eine bestimmte Zahl der größten Unternehmen in der 
betreffenden Branche entfallen. Nach Angaben der 
Monopolkommission (Anlagenband zum XI. Haupt-
gutachten 1994/1995) betrug im Jahr 1993 der Anteil 
der jeweils sechs umsatzgrößten Unternehmen im 
Schiffbau am Gesamtumsatz der Branche 48,1 % sowie 
37,9 % an der gesamten Beschäftigtenzahl. Der Anteil 
der zehn größten Unternehmen am Gesamtumsatz be-
trug 68,7 % sowie 59,1 % an der Gesamtzahl der Be-
schäftigten. Im Jahr 1991 betrug der Anteil der sechs 
umsatzgrößten Unternehmen am Gesamtumsatz der 
Branche 51,9 % sowie 34,8 % an der Gesamtbeschäf-
tigtenzahl. Die zehn umsatzgrößten Unternehmen hat-
ten einen Anteil von 65,4 % am Gesamtumsatz sowie 
49,6 % an der Gesamtbeschäftigtenzahl. 

Durch den Zusammenbruch des größten deutschen 
Werftenkonzerns dürfte sich der Konzentrationsgrad 
deutlich vermindern. Insgesamt ist die Schiffbauindu-
strie in Deutschland in weiten Teilen mittelständisch 
geprägt und durch hohen brancheninternen Wett-
bewerb gekennzeichnet. Angesichts einer starken in-
ternationalen Konkurrenz und offener Märkte ist im 
übrigen davon auszugehen, daß auch eine größere 
Unternehmenskonzentration im deutschen Schiffbau 

keine Gefahren für den Wettbewerb auf nationalen 
und internationalen Absatzmärkten mit sich bringen 
würde. 

Grundsätzlich gilt, daß eine flexible und leistungs-
fähige Wirtschaftsstruktur aus kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen mit dazu beiträgt, Wettbewerbs-
kraft, Beschäftigung und Wachstum in einer Volks-
wirtschaft zu sichern. Mittelständische Unternehmen 
tragen aufgrund ihrer Flexibilität in hohem Maße zu 
Innovation, struktureller Anpassung und intensivem 
Wettbewerb bei. Dies trifft auch für die Schiffbau-
industrie zu. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß 
gerade die kleinen und mittleren Werften in Deutsch-
land aufgrund einer häufig schwachen Eigenkapital-
basis Probleme haben, die notwendigen Weichen-
stellungen für die Zukunft vorzunehmen. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung könnte eine engere 
Kooperation dieser Unternehmen, insbesondere bei 
Forschung und Entwicklung, zu einer Stärkung ihrer 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

18. In welcher Form ist der Bau von zivilen Seeschiffen 
in den Jahren von 1991 bis 1995 in der Bundes-
republik Deutschland öffentlich gefördert worden? 

In den Jahren 1991 bis 1995 wurden der Bau und Um-
bau von technisch hochwertigen Seeschiffen auf deut-
schen Werften durch zwei Maßnahmetypen gefördert: 

Im Rahmen des Wettbewerbshilfeprogramms werden 
den Unternehmen der deutschen Schiffbauindustrie 
Produktionskostenzuschüsse gewährt, um Wettbe-
werbsverzerrungen zu Lasten deutscher Werften durch 
höhere Beihilfen anderer Staaten entgegenzuwirken 
und bruchartige wirtschaftliche und soziale Entwick-
lungen im deutschen Seeschiffbau zu vermeiden. 

Der Fördersatz betrug im Jahr 199.1 unabhängig von 
der Größe für Neu- und Umbauten bis zu 9,5 % des 
Vertragspreises. Seit dem Jahr 1992 wurden für Um-
bauten und Schiffe mit einem Vertragswert von unter 
10 Mio. ECU bis zu 4,71 % des Vertragspreises als Zu-
schuß gewährt. Für Neubauten mit einem Vertragswert 
ab 10 Mio. ECU betrug der Fördersatz in den Jahren 
1992 und 1993 bis zu 7,5 %, ab dem Jahr 1994 7,0 % des 
Vertragspreises. 

Die zur Verfügung gestellten Programmittel wurden 
von Bund und Ländern anteilig geleistet. 

Die Bundesausgaben für diese Produktionskosten-
zuschüsse betrugen in den Jahren 1991 bis 1995 ins-
gesamt 1 222,2 Mio. DM. 

Aus dem Werfthilfeprogramm werden Zinszuschüsse 
für Aufträge an deutsche Werften gewährt, um diesen 
eine Anpassung an die verzerrten Wettbewerbsbe-
dingungen des internationalen Schiffbaumarktes zu 
ermöglichen und die von ihnen durchzuführenden 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung zu erleichtern. 
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Programm Laufzeit 
(Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses) 

Programmvolumen Länderanteil 

Wettbewerbshilfe (West) 
1. Fortsetzung 

1991 bis 1992 538,0 Mio. DM 33,3 % 

Wettbewerbshilfe (Ost)1) bis 1993 779,6 Mio. DM 33,3 % 

Wettbewerbshilfe (West) 
2. Fortsetzung 

1993 bis 1994 166,0 Mio. DM 50 % 

Wettbewerbshilfe (West) 
3. Fortsetzung 

1994 bis 1996 291,0 Mio. DM bei Zahlungen im Jahr 

	

1994: 	50 % 

	

1995: 	60 % 
1996: 66,7 

Wettbewerbshilfe (Ost und West) 
4. Fortsetzung 

1995 bis 19962 ) 580,0 Mio. DM 66,7 % 

Aufstockung der 4. Fortsetzung 19962 ) 270,0 Mio. DM3)  66,7 % 

1) Zum Teil als pauschale Beihilfen über die Treuhandanstalt ausgezahlt. 

2) Bis Inkrafttreten des OECD-Abkommens, längstens bis 30, September 1996. 

3) Bundesanteil durch 20 Mio. DM Barmittelumschichtung aus Werfthilfe und 70 Mio. DM (Barwert) Werfthilfemitteln, die wie Wettbewerbshilten 

eingesetzt werden. Das anteilige Programmvolumen eines der Länder wird nicht ausgeschöpft. 

Durch die Förderung werden die Zinssätze der zur 
Finanzierung des Vertragspreises vereinbarten Kredite 
um maximal 2 Prozentpunkte, höchstens jedoch auf 
8 %, verbilligt. In besonders begründeten Ausnah-
mefällen - z. B. bei Fremdwährungsfinanzierungen 
und Entwicklungshilfegeschäften - können höhere 
Zuschüsse als 2 Prozentpunkte gewährt werden. Die 
Kredite dürfen keine günstigeren Bedingungen vor-
sehen als die in der jeweils geltenden OECD-Über-
einkunft für Exportkredite für Schiffe bzw. der je-
weils geltenden EG-Richtlinie über Schiffbaubeihil-
fen festgelegten (8,5 Jahre Laufzeit, 20 % Anzahlung, 
Mindestzinssatz 8 % p.a.). In Ausnahmefällen, insbe-
sondere aus entwicklungspolitischen Gründen, kön-
nen die Hilfen auch für Kredite mit günstigeren Be-
dingungen gewährt werden. Bedingung für Entwick-
lungshilfegeschäfte ist nach den Regelungen der 
OECD ein Schenkungselement von mindestens 25 %, 
das sich aus dem günstigeren Zinssatz und der län-
geren Laufzeit errechnet. 

Die Zinszuschüsse werden aus Bundesmitteln finan-
ziert. Die Hilfen werden innerhalb des VIII. Werfthilfe-
programms tranchenweise zur Verfügung gestellt. 

Programm Laufzeit Programm- 
(für die Abliefe

-

rungsjahre) 
volumen4 ) 

7. Tranche 1990 bis 1992 950,0 Mio. DM 
8. Tranche (West) 1993 bis 1998 641,5 Mio. DM 
8. Tranche (Ost) 1991 bis 1998 471,0 Mio. DM 

9. Tranche (West) 1996 bis 1998 350,0 Mio. DM 

4) Aus den aktuellen Programmen werden 70 Mio. DM (Barwert) wie 
Wettbewerbshilfemittel eingesetzt. 

Die Bundesausgaben für Zinszuschüsse im Rahmen der 
Werfthilfe betrugen in den Jahren 1991 bis 1995 ins-
gesamt 1 404,7 Mio. DM. Dieser Betrag umfaßt auch in 
erheblichem Umfang Zahlungen aufgrund von Förder-
zusagen aus vorausgegangenen Jahren. 

Zur direkten Förderung der deutschen Schiffbau-
industrie wurden im Rahmen der Wettbewerbshilfe- 
und Werfthilfeprogramme in den Jahren 1991 bis 1995 
aus Bundesmitteln insgesamt Zahlungen in Höhe von 
2 626,9 Mio. DM geleistet. 

19. In welcher Form ist die Schiffbauzulieferindustrie 
in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf 
den Bau ziviler Seeschiffe in den Jahren von 1991 
bis 1995 öffentlich gefördert worden? 

Spezifische Förderinstrumente für die Schiffbauzu-
lieferindustrie werden in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht eingesetzt. Die Schiffbauzulieferindustrie 
partizipiert aber indirekt an den für den Bau von zivilen 
Seeschiffen gewährten Fördermitteln (s. Antwort zu 
Frage 18). 

Berücksichtigt man, daß - abhängig vom Schiffstyp - 
bis zu 70 % des Wertes eines Schiffes aus den unter-
schiedlichsten Komponenten der Zulieferindustrie 
stammen und deutsche Werften über 80 % ihrer Zu-
lieferteile aus dem Inland beziehen, so ergibt sich dar-
aus die Bedeutung der den deutschen Werften ge-
währten Wettbewerbs- und Werfthilfen für die deut-
schen Zulieferunternehmen. 

20. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über den Stand und das Resultat der Umstruk-
turierungsbemühungen in der ostdeutschen See-
schiffbauindustrie und der entsprechenden Zu-
lieferindustrie, und welche Folgerungen zieht sie 
daraus? 

In den neuen Bundesländern begann mit der Wieder-
vereinigung eine tiefgreifende Umstrukturierung der 
Seeschiffbauindustrie. In den Jahren 1992 bis 1994 er-
folgte die Privatisierung aller großen Seeschiffbau- 
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standorte durch die Treuhandanstalt. Nach dem Zu-
sammenbruch der Bremer Vulkan Verbund AG wurde 
beschlossen, daß die an diesen Konzern privatisierten 
Werften MTW und Volkswerft von der Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern übernommen 
werden. Mit der Vorbereitung einer erneuten Priva-
tisierung wurde unverzüglich begonnen. 

Im Zuge der Privatisierung konnten von sieben See-
schiffbaustandorten der früheren DDR fünf erhalten 
werden, an zwei Standorten erfolgte eine Diversifizie-
rung in andere Bereiche. Die Erwerber der fünf Werft-
standorte verpflichteten sich zu Investitionen in Höhe 
von 2,1 Mrd. DM. Bis Jahresende 1995 war hei zwei 
Unternehmen die vorgesehene tiefgreifende Umstruk-
turierung und Modernisierung der Anlagen erfolgt. 
Dort sind Kompaktwerften entstanden, die zu den mo-
dernsten Anlagen Europas zählen. Bei einem weiteren 
Unternehmen war die in geringerem Umfang durch-
geführte Modernisierung bereits Ende 1994 abge-
schlossen. Die Werften in Wismar und Stralsund be-
fanden sich Anfang 1996 noch mitten in der Umstruk-
turierung zu modernen Kompaktwerften. Durch das 
Engagement von BvS und Land konnten die Inve-
stitionen fortgeführt werden. 

Aufgrund der geringen Produktivität der früheren 
DDR-Werften war eine Umstrukturierung der Schiff-
bauindustrie nur in Verbindung mit einem starken Ar-
beitsplatzabbau möglich. Die Beschäftigtenzahl im 
Seeschiffbau betrug 1989 etwa 30 000. Die Zahl ging 
bis Ende 1994 auf 8 742 zurück (davon 887 Auszu-
bildende), bis 30. Juni 1996 auf 7 014 (davon 502 Aus-
zubildende). Ein weiterer Arbeitsplatzabbau auch nach 
Abschluß der Umstrukturierungen zeichnet sich ab. 
Ursache ist jetzt - wie bei den Werften im Westen - die 
Notwendigkeit, die Produktivität weiter zu erhöhen. 
Dabei ist eine Ausweitung der Produktion nur einge-
schränkt möglich. Die Kapazität der ostdeutschen See-
schiffwerften ist durch EG-rechtliche Auflagen auf 
327 000 CGT begrenzt. Die Beschränkung gilt ab dem 
31. Dezember 1995 für zehn Jahre. Sie kann von der 
EU-Kommission frühestens nach fünf Jahren aufge-
hoben werden. Dies war 1992 die Bedingung dafür, den 
Ostwerften im Rahmen der Privatisierung weit über das 
allgemein zulässige Maß Beihilfen gewähren zu kön-
nen. Für die Europäische Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten hat die Beschränkung außerordentlich 
große Bedeutung. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist hervorzuheben, daß 
seit der Wiedervereinigung eine erhebliche Ver- 
besserung der Konkurrenzfähigkeit der ostdeutschen 
Werften erreicht wurde. Die Unternehmen, bei denen 
die Umstrukturierung bereits vollendet ist, verfügen 
mit ihren modernen Anlagen über eine wichtige Vor-
aussetzung, um im internationalen Wettbewerb mit-
halten zu können. Bei den früheren Bremer Vulkan 
Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sind 
durch den Zusammenbruch des Konzerns und den 
Verlust umfangreicher finanzieller Mittel, die an West-
unternehmen gelangt sind, große zusätzliche Schwie-
rigkeiten aufgetreten. Aufgrund dieser besonderen 
Umstände hat sich der Bund erneut gemeinsam mit 

dem Land engagiert. Die vorgesehenen Investitionen 
sollen bis Ende 1998 im wesentlichen abgeschlossen 
sein. Notwendig sind allerdings auch weitere große 
Anstrengungen zur Kostensenkung und Umstellung 
des Produktmix auf technisch höherwertige Schiffe, 
wie sie in den neuen Umstrukturierungskonzepten 
vorgesehen sind. Von der Umsetzung dieser Umstruk-
turierungskonz epte, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden ist und der Genehmigung durch die EU-Kom-
mission  bedarf, wird es abhängen, ob die früheren 
Bremer Vulkan Unternehmen international wettbe-
werbsfähig werden und positive Jahresüberschüsse 
erwirtschaften. 

Nach Schätzungen des Verbandes Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau über die Zahl der Beschäftigten 
in der Schiffbauzulieferindustrie findet sich der Groß-
teil der Beschäftigen in den neuen Bundesländern in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Nach 
Angaben des Landes gibt es in Mecklenburg-Vorpom-
mern 57 überwiegend mittelständisch geprägte Unter-
nehmen, die im Umfeld der Werften mit überwiegend 
schiffbauspezifischen Zulieferungen und Dienstlei-
stungen tätig sind. 1994 betrug der Gesamtumsatz die-
ser Unternehmen rd. 400 Mio. DM. Mecklenburg-Vor-
pommern rechnet im Zusammenhang mit der Ver-
ringerung der Fertigungstiefe im Schiffbau bis 1998 mit 
rd. 1 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bei maritim 
orientierten mittelständischen Unternehmen im Um-
feld der Werften. 

Der Erhalt der Schiffbaustandorte in Mecklenburg

-

Vorpommern bildete auch eine wichtige Grundlage für 
die weitere Entwicklung der Schiffbauzulieferindustrie 
in den neuen Bundesländern. Eine Umfrage bei den 
Werften ergab, daß diese 1995 im Durchschnitt fast die 
Hälfte ihrer Zulieferungen aus den neuen Bundes-
ländern bezogen haben und daß der Anteil der Liefe-
rungen aus den neuen Ländern im Vergleich zu 1994 
zugenommen hat. 

21. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die künftige Marktentwicklung für seegän-
gige Handelsschiffe, und welche Folgerungen 
zieht sie daraus? 

In den vergangenen zehn Jahren lag der Anstieg des 
Welthandels insgesamt deutlich über dem Wachstum 
der Weltwirtschaft. Nach Schätzungen der WTO wuchs 
der Welthandel 1995 um rd. 8 % (1994: rd. 9 %). Die 
Warenproduktion stieg der gleichen Quelle zufolge in 
beiden Jahren lediglich um jeweils rd. 3 %. Da Welt-
handel und Weltseeschiffahrt eng miteinander ver-
bunden sind, ist die Seeschiffahrt an diesem Wachstum 
nachhaltig beteiligt. Insgesamt erhöhte sich der see-
wärtige Welthandel im Zeitraum von 1985 bis 1995 von 
rd. 3,3 Mrd. Tonnen auf rd. 4,7 Mrd. Tonnen (Fearnleys 
Review, 1995). 

In der weltweiten Linienschiffahrt hat das stete 
Wachstum des Welthandels innerhalb der letzten zehn 
Jahre zu einer ähnlich deutlichen Zunahme des La-
dungsvolumens geführt. Dieser Trend wurde noch ver-
stärkt durch die zunehmende weltweite Arbeitsteilung 
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mit entsprechenden Transportströmen von Halb- und 
Fertigwaren sowie durch die weiter zunehmende Con-
tainerisierung der Stückgutverkehre. Die Zunahme des 
Ladungsvolumens belief sich in diesem Zeitraum auf 
durchschnittlich 6,5 % p.a. 

Auch für die absehbare Zukunft ist nach vorliegenden 
Marktstudien unter weitgehend unveränderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen davon auszugehen, 
daß das Transportvolumen in der Linienschiffahrt - da-
bei insbesondere in der Containerschiffahrt - weiter 
wachsen wird. So wird in der Studie „World Container 
Port Demand to 2010" (Ocean Shipping Consultants, 
London) vom März 1996 mit einer Zunahme des welt-
weiten Containerumschlagvolumens um 57 % bis zum 
Jahre 2000 bzw. 176 % bis 226 % bis 2010 gerechnet. 
Insgesamt ist deshalb auch mittel- und langfristig mit 
einem weiter steigenden Bedarf an moderner Contai-
nerschiffstonnage zu rechnen. Allerdings steht diesem 
Bedarf ein wachsendes Angebot an immer leistungs-
fähigerer Containerschiffstonnage gegenüber. Es ist 
nicht auszuschließen, daß dieses zeitweise die Nach-
frage übersteigen wird. 

In anderen Bereichen wie der Rohöl- und trockenen 
Massengutfahrt werden die Entwicklungen von Ange-
bot und Nachfrage wie in der Vergangenheit kurz-
fristig zu deutlichen Auf- und Abwärtsbewegungen 
der Frachtenmärkte führen. Im längerfristigen Trend ist 
das Volumen der Tonnage jedoch stets entsprechend 
der Zunahme der Transportmengen gewachsen. Auch 
in Zukunft werden vor allem die Entwicklung der Pro-
duktion und des Verbrauchs von Primärenergie, Ernte-
ergebnisse sowie konjunkturelle Zyklen die Nachfrage 
nach Seetransportdienstleistungen beeinflussen, so 
daß sich zuverlässige Voraussagen nur schwer treffen 
lassen. Allgemein wird auch in diesen Bereichen wie in 
der Spezialfahrt (Gas- und Chemikalientanker, Kühl-
schiffe etc. ) - allein schon im Hinblick auf die zu-
nehmende Globalisierung des Warenaustausches - mit 
weiter zunehmendem Transportvolumen gerechnet. 
Hinzu kommt der Erneuerungsbedarf der überalterten 
Tankschiffs- und Massengutschiffstonnage der Welt-
handelsflotte. Das Durchschnittsalter der Welttanker

-

flotte beträgt 17 Jahre, das der Massengutschiffe 
14 Jahre. Die vor 1982 gebauten Tanker sind laut IMO

-

Beschluß vom 6: März 1992 nach 25 Jahren, die zwi-
schen 1982 und 1993 gebauten Tanker nach 30 Jahren 
auszumustern bzw. grundlegend umzurüsten (Dop-
pelhülle). 

Nach Auffassung der Bundesregierung kann die vor-
hersehbare mittelfristige Nachfragesteigerung nach 
seegängigen Handelsschiffen auch deutschen Werften 
zugute kommen, sofern diese ihre preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit bewahren bzw. verbessern. Die Bun-
desregierung wird durch weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen hierzu einen 
Beitrag leisten (s. Antwort zu Frage 27). 

22. Welches werden die Hauptkonkurrenzländer der 
Bundesrepublik Deutschland in den einzelnen 
Marktsegmenten des zivilen Seeschiffbaus sein? 

Außer mit den traditionellen Wettbewerbern aus Ja-
pan, Südkorea und Westeuropa wird der deutsche 
Schiffbau in Zukunft verstärkt auch mit neuen An-
bietern aus Osteuropa, Ostasien (insbesondere VR 
China) und ggf. aus den USA (Konversion von Marine-
werften) um Neubau- und Reparaturaufträge konkur-
rieren müssen. Für die einzelnen Marktsegmente wer-
den vom Verband für Schiffbau und Meerestechnik 
folgende Hauptkonkurrenten erwartet: 

Tanker 	VLCC 

Suezmax 

Containerschiffe 1900 TEU 

3800/4800 TEU 

Trockenfrachter Capesize Bulk 

Panamax Bulk 

Japan, Südkorea, 
Dänemark, 
Spanien 

Japan, Südkorea, 
Italien, 
Großbritannien, 
VR China 

Japan, Südkorea, 
Polen 

Japan, Südkorea 
Dänemark 

Japan, Südkorea, 
Taiwan, Polen, 
Rumänien, 
Großbritannien, 
VR China 

Japan, Südkorea, 
Italien, Rumä-
nien, Spanien, 
Taiwan 

Produkten- und 
Chemiekalien-
tanker 

Gastanker 

Kühlschiffe 

Fischereischiffe 

Fähren 

Kreuzfahrtschiffe 

Japan, Südkorea, 
Spanien, Italien, 
Rumänien, 
Ukraine, Norwe-
gen, VR China, 
Kroatien, Ruß-
land, Dänemark 

Japan, Südkorea, 
Dänemark, 
Italien, Spanien, 
Finnland, 
Frankreich, 
Niederlande, 
Norwegen 

Japan, Polen, 
Dänemark, 
Spanien, Rußland 

Niederlande, 
Italien, Portugal, 
Norwegen, 
Spanien 

Japan, Däne-
mark, Finnland, 
Frankreich, 
Italien, Spanien, 
Niederlande, 
Norwegen 

Finnland, Frank-
reich, Italien, 
Spanien, Japan 
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23. Mit welchen Wettbewerbsverzerrungen im inter-
nationalen zivilen Seeschiffbau ist auch weiterhin 
zu rechnen? 

Ebenso wie für die Schiffbauzulieferindustrie gibt es 
für den zivilen Seeschiffbau selbst keine gravierenden 
direkten Wettbewerbsbeschränkungen. Eine Aus-
nahme ist der sog. Jones Act in den USA, demgemäß 
im inneramerikanischen Kabotageverkehr eingesetzte 
Schiffe auf US-Werften gebaut sein müssen. Eine voll-
ständige Abschaffung dieser Regelung konnte in den 
Verhandlungen zum OECD-Schiffbauabkommen nicht 
erreicht werden. 

Auch nach Inkrafttreten des OECD-Schiffbauabkom-
mens wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
einzelnen Werften nicht ausschließlich durch ihre 
jeweilige betriebswirtschaftliche und technologische 
Leistungsfähigkeit bestimmt sein. Standortbedingte 
Kostenunterschiede und Währungsschwankungen 
werden weiterhin den weltweiten Wettbewerb nach-
haltig beeinflussen. Soweit die Faktorkosten und die 
Währungsrelationen nicht gezielt staatlich beeinflußt 
werden, handelt es sich hierbei allerdings nicht um 
Wettbewerbsverzerrungen, sondern um konstitutive 
Merkmale des internationalen Standortwettbewerbs. 

Verfälschungen des Wettbewerbs können sich jedoch 
auch weiterhin ergeben 

durch indirekte staatliche Förderung mittels Marine-
aufträgen, 

durch marktwidrige Festlegung von Wechselkursen 
in Staaten mit nicht vollständig konvertibler Wäh-
rung, 

durch Zufuhr von Kapital in staatseigenen Werften, 

durch Verflechtungen zwischen Reedern und Werf-
ten eines Landes, die den Markt quasi abschotten. 

Derartige Wettbewerbsverzerrungen sind äußerst 
schwierig nachweisbar und durch internationale Ver-
einbarungen kaum zu beseitigen. Zudem ist darauf 
hinzuweisen, daß fast alle Wirtschaftszweige  von  sol-
chen oder ähnlichen Wettbewerbsverzerrungen be-
troffen sind. 

Nach Einschätzung der Bundesregierung wird der in-
ternationale Wettbewerb im Schiffbau wesentlich stär-
ker durch betriebswirtschaftliche und technologische 
Faktoren, standortbedingte Kostenunterschiede und 
„normale" Währungsschwankungen bestimmt als 
durch die skizzierten marktwidrigen Maßnahmen. Die 
Bundesregierung wird gleichwohl auch in Zukunft mit 
großem Nachdruck für die Beseitigung aller Wettbe-
werbsverfälschungen eintreten. 

Zukunftsmärkte für den zivilen Seeschiffbau 
in der Bundesrepublik Deutschland 

24. Wie beurteilt die Bundesregierung die Perspek-
tiven des zivilen Seeschiffbaus sowie der Schiff-
bauzulieferindustrie in der Bundesrepublik 
Deutschland? 

Ausgehend von der Erwartung, daß das OECD-Schiff-
bauabkommen trotz der gegenwärtigen Unsicher-
heiten in Kraft tritt und demnach der Weltschiffbau

-

markt künftig von subventionsbedingten Wettbe-
werbsverzerrungen weitgehend freigehalten werden 
kann, sieht die Bundesregierung für den deutschen 
Schiffbau und die deutsche Schiffbauzulieferindustrie 
gute Chancen, sich am Markt mit einer qualitativ 
hochwertigen Produktpalette zu behaupten. Notwen-
dig sind eine konsequente Fortsetzung und Verstär-
kung der Bemühungen um weitere Rationalisierung 
und Kostensenkung durch die Unternehmen. Es gibt 
deutliche Hinweise dafür, daß dies geschieht. 

Die von der Bundesregierung eingeleiteten oder ge-
planten Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die deutsche Wirtschaft sollen die 
Unternehmen hierin wirksam unterstützen. 

25. Wie reagiert die Bundesregierung auf die 
Handlungsempfehlungen für die Politik, die in der 
von der Roland Berger & Partner GmbH - Inter-
national Management Consultants erstellten Stu-
die „Die maritime Wi rtschaft: Eine strategische 
Industrie für Deutschland und Europa" ausge-
sprochen worden sind (Tagesnachrichten des Bun-
desministeriums für Wirtschaft Nr. 10333 vom 
29. Juni 1995)? 

Die von der Roland Berger & Partner GmbH - Inter-
national Management Consultants erstellte Studie ent-
hält vier Kernforderungen an die Politik: 

Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen für die 
maritime Wirtschaft im internationalen Umfeld; 

Gestaltung positiver Rahmenbedingungen in 
Deutschland und Europa; 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Schiffbauindustrie; 

Absicherung der maritimen Politik durch effektive 
und enge Koordination. 

Aus diesen Forderungen, die mit den Zielen der Bun-
desregierung übereinstimmen, werden in der Studie 36 
konkrete Maßnahmenvorschläge abgeleitet und den 
jeweiligen Entscheidungsträgern (Bundesministerien, 
Bundesländern, EU-Kommission) zugeordnet. 

Die in der Studie vorgenommene Systematisierung ei-
ner Vielzahl von Elementen, die für die Sicherung der 
maritimen Wirtschaft von Bedeutung sind, ist nach 
Auffassung der Bundesregierung eine nützliche Dis-
kussionsgrundlage für die Weiterentwicklung der 
„maritimen Rahmenbedingungen" in Deutschland. 
Unter Federführung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der die von 
Roland Berger & Pa rtner vorgeschlagenen Maßnahmen 
im einzelnen auf ihre rechtlichen und tatsächlichen 
Umsetzungsmöglichkeiten überprüft, soweit sie nicht 
ohnehin verfolgt werden oder bereits verwirklicht sind 
(was für einen großen Teil der Vorschläge zutrifft). Da-
neben soll der Arbeitskreis - an dem neben dem Bun-
desministerium für Wirtschaft andere Bundesressorts, 
Vertreter der Küstenländer, des Verbandes für Schiff- 
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bau und Meerestechnik sowie der IG-Metall mitwir-
ken - zu einer besseren Koordinierung der Maßnah-
men der verschiedenen Akteure beitragen. 

26. Ist die Bundesregierung bereit, den Vorschlag auf-
zugreifen, die politischen Aktivitäten der Bundes-
regierung im Bereich der maritimen Wirtschaft 
durch eine zentrale Stelle koordinieren zu lassen, 
z. B. durch einen Koordinator für die maritime 
Wirtschaft oder eine andere Form der Koordinie-
rung? 

Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ist auf eine 
umfassende Verbesserung der Produktions- und Inve-
stitionsbedingungen am Standort Deutschland aus-
gerichtet. Das Konzept einer zentralen Koordinierung 
zugunsten einer einzelnen Branche würde diesem ho-
rizontalen Ansatz, der auf eine sektorübergreifende 
Verbesserung der Rahmenbedingungen abzielt, wi-
dersprechen. Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß ein Koordinator für die maritime Wi rtschaft oder 
eine andere Form der gezielten Koordinierung nicht 
dazu geeignet ist, der maritimen Wirtschaft stärkere 
politische Gewichtung oder gar operative Vorteile zu 
verschaffen. An den bewährten Ressortzuständig-
keiten soll daher festgehalten werden. 

27. Was will die Bundesregierung unternehmen, um 
die maritime Wirtschaft unseres Landes in ihrer in-
ternationalen Wettbewerbsposition weiter zu ver-
bessern? 

Die Anstrengungen der Bundesregierung zur Ver-
besserung der Position der maritimen Wirtschaft im in-
ternationalen Wettbewerb orientieren sich an den von 
ihr vertretenen allgemeinen industriepolitischen 
Grundsätzen, d. h. am Primat von Markt und Wett-
bewerb, am Grundsatz unternehmerischer Eigen-
verantwortung sowie am Subsidiaritätsprinzip. Ihre 
Maßnahmen zielen daher in erster Linie auf eine bran-
chenübergreifende Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen durch die Gewährleistung eines unverfälsch-
ten nationalen und internationalen Wettbewerbs, die 
Beseitigung bürokratischer Belastungen, eine höhere 
Flexibilität des Arbeitsmarktes, die Stärkung imma-
terieller Wettbewerbsfaktoren wie Aus- und Fortbil-
dung sowie durch die Förderung der Investitions- und 
Innovationsfähigkeit u. a. durch steuerliche Entlastun-
gen. 

Konkrete Handlungsschritte, die auf eine kontinuierliche 
Verbesserung der Standortbedingungen Deutschlands 
im internationalen Wettbewerb insbesondere durch Ent-
lastungen auf der Kostenseite hinwirken, sind im Ak-
tionsprogramm für Investitionen und Arbeitsplätze und 
im Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung 
dargelegt. 

Die Bundesregierung wird darüber hinaus im Rahmen 
der haushaltspolitischen Möglichkeiten spezifische 
Fördermaßnahmen, für die maritime Wirtschaft weiter-
führen, soweit diese weiterhin notwendig und nach 

europäischem Wettbewerbsrecht und dem OECD

-

Schiffbauabkommen zulässig sind. Daneben wird die 
Bundesregierung die Exportbemühungen der deut-
schen maritimen Wirtschaft auch in Zukunft unter-
stützen und im Rahmen der  EU für eine angemessene 
Berücksichtigung maritimer Belange bei den ein-
schlägigen Gemeinschaftspolitiken eintreten. 

28. Welche seehafenbezogenen Projekte des Bundes-
verkehrswegeplanes sind in den vergangen Jahren 
realisiert, welche sollen in den kommenden Jahren 
verwirklicht werden? 

Die Seehäfen an der Nord- und Ostsee sind durch die 
Bundesautobahnen A 1, A 7, A 19, A 23, A 24, A 27, 
A 28, A 29, A 31 mit dem Binnenland verbunden. In 
den Jahren 1990 bis 1995 wurden insbesondere die 
Bundesautobahn A 31 in Richtung Ruhrgebiet und die 
BAB A 250 in Richtung Lüneburg kontinuierlich wei-
tergebaut. 

Im Rahmen der verfügbaren Mittel bemüht sich der 
Bund, die Lücke im Zuge der A 31 zwischen Meppen 
und Ochtrup zum Beginn des kommenden Jahrzehnts 
zu schließen. Ende 1995 wurde die BAB A 250 zwi-
schen Hamburg und Lüneburg fertiggestellt. 

Zur Zeit läuft das Planfeststellungsverfahren für die 
Weserquerung im Zuge der Bundesstraße 437 bei 
Esenshamm mit dem Ziel, die Bauarbeiten, die privat 
vorfinanziert werden, 1997 aufzunehmen. 1995 sind die 
Bauarbeiten für die ebenfalls privat vorfinanzierte 
vierte Elbtunnelröhre im Zuge der BAB A 7 angelaufen. 
Die Bauarbeiten sollen im Jahre 2003 abgeschlossen 
sein. Auch wird der notwendige Ausbau auf sechs 
Fahrstreifen im Zuge der BAB A 7 zwischen Hamburg 
und Hannover zügig vorangetrieben, ebenso wie der 
kontinuierliche Weiterbau der BAB A 21 südlich Kiel. 

Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Ostseeautobahn 
A 20 Lübeck (A 1)—Prenzlau (A 11) (VDE-Nr. 10) ist 
vordringlich im Bundesverkehrswegeplan eingestuft. 
Mit dem Bau wurde 1994 begonnen. Der erste Teilab-
schnitt der Umgehung Wismar wird bereits 1997 fer-
tiggestellt. 

Für die Fortsetzung der BAB A 20 von Lübeck bis Ze-
yen  (BAB A 1 westlich von Hamburg) als Nord-West-
Umfahrung von Hamburg, die sich in der Stufe „Vor-
dringlicher Bedarf" befindet, sind die vorbereitenden 
Untersuchungen angelaufen. 

Als weitere vordringlich zu realisierende Projekte sind 
in den Bundesverkehrswegeplan eingestellt: 

— BAB A 241 Schwerin—Wismar, 

— B 96 N/B 105 m Ortsumgehung Stralsund, 

— B 96 N Zubringer Stralsund/Rügen. 

Als realisierte Projekte der Bundesverkehrswe gepla

-

nung für den Verkehrsträger Eisenbahn mit beson-
derem Bezug zu den Seehäfen sind zu nennen: Ran-
gierbahnhof Maschen (bei Hamburg) sowie die 
Schnellfahrstrecke Hamburg —Würzburg. In Planung 
befinden sich: Elektrifizierung der Strecke Wilhelms- 
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haven—Oldenburg, Ausbau der Strecke Langwedel—
Uelzen, sämtliche derzeit noch nicht fertiggestellten 
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, die kurz vor ihrer 
Fertigstellung stehende Güterbahn Hamburg-Har-
burg—Hamburg-Rothenburgsort, die Neu- und Aus-
baustrecken Hamburg/Bremen—Hannover sowie alle 
Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen in Ran-
gierbahnhöfen und Terminalbahnhöfen des kombi-
nierten Ladungsverkehrs. 

Außerhalb der Bundesverkehrswegeplanung hat sich 
der Bund in erheblichem Umfang an der Elektrifizie-
rung der Strecken von Hamburg nach Kiel und Flens-
burg beteiligt. 

Die Vertiefung und teilweise Verbreiterung der see-
wärtigen Zufahrten zu den Seehäfen Bremerhaven, 
Hamburg und Rostock wird zügig vorangetrieben. In 
der Planung befinden sich Verbesserungen der Zu-
fahrten Wismar, Stralsund und Wolgast. Die Ems wird 
bedarfsweise für 7,30 m tiefgehende Schiffe ausge-
baggert. 

Häfen und Seeverkehr 

29. Hält die Bundesregierung die wi rtschaftlichen 
Konkurrenzbedingungen der See- und Landver-
kehrsträger für ausgeglichen oder bewirken 
Subventionsvorteile und nicht ausgewiesene 
Kosten der Landverkehrsträger (z. B. Umwelt-
kosten) eine wirtschaftliche Benachteiligung des 
Kurzstreckenseeverkehrs? 

Die Konkurrenzbeziehungen zwischen den See- und 
Landverkehrsträgern hängen von einer Vielzahl von 
Einflußfaktoren ab; Unterschiede bei der Anlastung 
der Wegekosten sind nur ein Faktor. Die Ansätze zur 
Quantifizierung der externen Kosten bei den Ver-
kehrsträgern gehen weit auseinander und werfen noch 
eine Vielzahl methodischer Fragen auf. Deshalb kön-
nen sie gegenwärtig bei Fragen des Verkehrsträger-
wettbewerbs, vor allem hinsichtlich ihrer quantitativen 
Aspekte, keine verläßlichen Entscheidungsgrundlagen 
liefern. 

Die Bundesregierung verfolgt im Rahmen der Euro-
päischen Union das Ziel einer angemessenen An-
lastung der Wegekosten im Straßengüterverkehr. Für 
das kommende Jahrzehnt hat sie die Einführung strek-
kenbezogener Straßenbenutzungsgebühren für Lkws 
in Aussicht genommen. Die Umsetzung dieser Maß-
nahme wird im Zusammenwirken mit den übrigen 
Förderkonzepten für den Seeverkehr die Vorausset-
zungen für zukünftig steigende Verkehrsanteile dieses 
umweltfreundlichen Verkehrsträgers verbessern. 

30. Welche eventuellen Defizite in der Infrastruktur der 
Häfen oder ihrer Betriebskapazität (z. B. Art der 
Güterabfertigung, Öffnungszeiten usw.) könnten 
nach Einschätzung der Bundesregierung der an-
gestrebten Verlagerung eines größeren Anteils des 
Warenverkehrs von den überlasteten Landver-
kehrswegen auf den Kurzstreckenseeverkehr ent-
gegenstehen und zwar in den deutschen Häfen, 

den Häfen der EU-Staaten und in den Häfen des 
östlichen Europa? 

Im Zusammenhang mit der Arbeit an den „Leitlinien 
für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrs-
netzes" wurden durch Expertengruppen der EU-Kom-
mission Engpässe in den europäischen Seehäfen sowie 
Ausbauvorhaben zusammengestellt. 

Grundsätzlich verfügen die großen und mittleren 
deutschen und europäischen Häfen über ausreichende 
Abfertigungsanlagen mit zum Teil erheblichen Kapa-
zitätsreserven zur Bewältigung zusätzlicher Verkehre 
der Küstenschiffahrt. Eine maßgeschneiderte Supra-
struktur sowie spezielle Konditionen für die Küsten-
schiffahrt könnten die Kostenposition von „Road to 
Sea"-Verkehren weiter verbessern. Technologische 
Lücken bestehen noch in den kleineren Nebenhäfen 
und in Ost-und Südeuropa. Auch ein Ausbau der See-
häfen z. B. im Mittelmeerraum nützt der deutschen 
Küstenschiffahrt. 

Weitere betriebliche Erfordernisse in den Seehäfen für 
eine erfolgreiche Verlagerung von „Road to Sea" un-
tersucht jetzt der im Mai 1996 eingesetzte „Runde Tisch 
der Praktiker" für zwei konkrete Relationen, und zwar 
im Verkehr mit Spanien-Portugal sowie im Nord-Süd-
Verkehr. 

31. Welche speziellen Maßnahmen zugunsten der Hä-
fen hält die Bundesregierung für geeignet, um ei-
nen größeren Anteil des Warenverkehrs, insbe-
sondere des Stückgutverkehrs, auf den Kurzstrek-
ken-Seeverkehr zu verlagern, um damit die Straße 
zu entlasten? 

Die Bundesregierung erwartet eine stärkere Verlage-
rung des Warenverkehrs auf das Wasser, wenn durch 
technische Maßnahmen in den Seehäfen eine Be-
schleunigung des Umschlages und damit Kosten-
senkungen infolge einer Verkürzung der Gesamt-
transportzeit erreicht werden. Durch neue Container-
Umschlagsanlagen und Verbesserungen im Fähr- und 
Ro-Ro-Verkehr wird dies angestrebt. 

32. Wie will die Bundesregierung vor dem Hinter-
grund, daß nach dem Bericht des Expertengre-
miums beim Bundesministerium für Verkehr zur 
Sicherung der Standortbedingungen der mari-
timen Wirtschaft in Deutschland vom 27. Mai 1994 
der Ladungsverkehr für Containerverkehre kräftig 
steigen, sich die weltweite Nachfrage in zehn bis 
15 Jahren verdoppeln wird, damit zu rechnen ist, 
daß der Carrier von 4 000 bis 6 000 TEU zum Re-
gelschiff des Weltcontainerverkehrs wird und des-
halb nach Presseberichten der WELT vom 30. No-
vember 1995 für den Ausbau des Rotterdamer Ha-
fens rund 100 Mrd. Gulden bis zum Jahr 2010 
investiert wird, sicherstellen, daß auch über das 
Jahr 2005 hinaus die Zufahrt tiefgängiger Schiffe 
zu deutschen Seehäfen gesichert bleibt? 

a) Hält die Bundesregierung das bisherige Kon-
zept, die deutsche Hafenpolitik allein den 
Bundesländern zu überlassen, für ausreichend 
oder sollte vor dem Hintergrund zunehmender 
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Seeverkehre mit immer größeren Schiffen nicht 
die Möglichkeit erörtert werden, im Sinne 
eines gesamtstaatlichen Interesses die Auf-
gaben des Kapazitätsausbaus bzw. der Kapazi-
tätserhaltung der deutschen Seehäfen bundes-
einheitlich zu lösen? 

Nach § 1 des Seeaufgabengesetzes hat die Bundes-
regierung neben den Küstenländern für die Leistungs-
fähigkeit der Seehäfen Sorge zu tragen. Dieser Ver-
pflichtung kommt die Bundesregierung durch Neu-
oder Ausbau und Unterhaltung der see- und land-
seitigen Zufahrten zu den Seehäfen, und zwar auf der 
Basis der im Bundesverkehrswegeplan festgelegten 
Kriterien, nach. Bund und Küstenländer arbeiten in der 
Infrastrukturplanung für die Seehäfen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammen. Sie stützen 
sich dabei u. a. auf längerfristige Verkehrsprogno-
sen und gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rech-
nungen, die ihrerseits die Planungen der Seehafen

-

betriebe berücksichtigen. Diese Zusammenarbeit hat 
sich bewährt und eine vielgestaltige Landschaft von 
Universal-, Spezial- und Werkshäfen in Deutschland 
entstehen lassen. Vor diesem Hintergrund sieht die 
Bundesregierung zu einer Änderung dieser Arbeits-
teilung und gesetzlichen Zuständigkeiten in See-
hafenfragen keinen Anlaß. 

b) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, daß 
auch über das Jahr 2005 hinaus die Zufahrt tief-
gängiger Schiffe zu deutschen Seehäfen gesichert 
bleibt? 

Der in der Antwort zu Frage 28 genannte Ausbau der 
Fahrrinnen wird gewährleisten, daß die großen deut-
schen Seehäfen von den maßgeblichen Schiffsgrö-
ßen des Übersee-Containerverkehrs in Zukunft weit-
gehend tideunabhängig erreicht werden können. 

33. Welche Herausforderungen, Chancen wie Schwä-
chen sieht die Bundesregierung in der Entwicklung 
des Ostseeverkehrs? 

Der Ostseeraum ist ein bedeutendes Wirtschaftsgebiet 
mit in weiten Bereichen hochentwickelter Indust rie. 
Die sich intensiver gestaltende Zusammenarbeit der 
Ostseeanlieger sowie ihre steigenden Ex- und Importe 
verursachen im Verkehrsraum Ostsee sowie weltweit 
einen umfangreichen und vielgestaltigen Seetrans-
portbedarf. Die die Region verbindenden Seestraßen 
der Ostsee sind prädestiniert, den Großteil dieses 
Transportbedarfs zu decken. Die Schiffahrt im Ostsee-
raum ist dieser Aufgabe bisher durchaus gerecht ge-
worden. Ausnahmen hiervon gibt es nur zeitlich und 
regional begrenzt bei schwierigen Eissituationen. 

Fährschiffs- und Ro-Ro-Linien, aber auch moderne 
Küstenschiffe überbrücken große Distanzen als Alter-
native zu Straßen- und Schienenwegen bzw. in der 
seegestützten Transportkette. Diese Linien haben 
Kapazitäten erreicht, die weltweit ihresgleichen su

-

chen. Insbesondere die Fähr- und Ro-Ro-Schiffahrt er-
freut sich einer großen Akzeptanz durch Passagiere 
und Verlader. 

Darüber hinaus wäre es verkehrs- und umweltpolitisch 
wünschenswert, wenn der Containerverkehr im Ost-
seeraum mittelfristig eine größere Rolle spielen würde, 
um die Voraussetzung für einen kombinierten Verkehr 
und damit für eine wirksame Straßenentlastung auch in 
diesem Fahrtgebiet zu schaffen. 

34. Welche Herausforderungen, Chancen wie Schwä-
chen sieht die Bundesregierung in der Entwicklung 
des Nordseeverkehrs? 

Im Gegensatz zur Ostsee (s. Antwort zu Frage 33) ist die 
Nordsee ein Verkehrsraum, der großflächig in Verbin-
dung zu den Überseeverkehren, insbesondere zum 
Nordatlantik, zu sehen ist. Seine Entwicklungspoten-
tiale haben sich aufgrund der politischen und wirt-
schaftlichen Veränderungen der letzten sieben Jahre 
weniger gewandelt als im Ostseeraum. Mittelfristig 
wird die Nordsee im Küstenbereich Möglichkeiten für 
eine stärkere Ausweitung des „Short-Sea-Shipping 
(from road to sea) vor allem bei den Nord-Süd-Ver-
kehren bieten. Hierin eingeschlossen sind auch Ver-
kehre aus dem Ostseeraum nach Süd- und Westeuropa. 

35. Ist die Bundesregierung zur Förderung von Pilot-
projekten für die Intensivierung ausgewählter 
Kurz-See-Strecken zwischen Skandinavien — 
Deutschland  und Westeuropa bereit, wie sie es auf 
dem Rat der europäischen Verkehrsminister in 
Palma de Mallorca im Juli 1995 grundsätzlich be-
kundet hat? 

36. Ist die Bundesregierung zur Förderung von 
Machbarkeitsstudien bereit, die die Verlagerung 
geeigneter Teile des zunehmenden Ost-West-
Transits auf die Küstenschiffahrt zum Ziele haben? 

Die Fragen 35 und 36 werden gemeinsam beantwortet. 

Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit, Pilotpro-
jekte im Bereich der Kurzstreckenseeverkehre (Trans-
portkette from road to sea) zu prüfen, zu begleiten und 
hierfür auch entsprechende Forschungsmittel ein-
zusetzen. Dies geschieht im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel auf der Grundlage der 
Empfehlungen des maritimen Expertengremiums beim 
Bundesministerium für Verkehr (Schlußbericht vom 
27. Mai 1994). Dabei ist das Zusammenwirken mit 
den norddeutschen Küstenländern (im Rahmen des 
Deutschen Maritimen Industrie Forums - DMIF) und 
der Europäischen Kommission (Ma ritime Industries 
Forum - MIF) von Bedeutung. Der Bundesminister für 
Verkehr hat einen „Runden Tisch der Praktiker" ein-
gerichtet, um die praktischen Möglichkeiten der Ver-
kehrsverlagerung relationsbezogen zu untersuchen. 
Das Gremium hat am 22. Mai 1996 erstmalig getagt und 
für die weitere Arbeit zwei Workshops eingerichtet. 
Diese beziehen sich jeweils auf die Fahrtgebiete 
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— Deutschland—Iberische Halbinsel, Workshop I, 

— Deutschland—Skandinavien (evtl. unter Einschluß 
ausgewählter Mittelmeerländer), Workshop II. 

Ziel sind möglichst konkrete Projektabsprachen 
(Machbarkeitsstudien, Kooperation der interessierten 
Unternehmen, Pilotprojekte). Die Workshops sollen bis 
zum Jahresende erste Ergebnisse erzielen. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie fördert die technische 
Entwicklung von Bodeneffektfahrzeugen, die in ge-
ringem Abstand über der Wasserfläche fliegend hohe 
Reisegeschwindigkeiten erlauben (um 100 Knoten) 
und eine Alternative zu herkömmlichen Personen-
transporten versprechen. Einsatzgebiet ist vorzugs-
weise die Ostsee. Es ist vorgesehen, die Entwicklung 
von Demonstrationsmustern zu fördern. 

37. Welche Abgrenzungsprobleme sieht die Bundes-
regierung zwischen den der EU-Wettbewerbs-
politik unterliegenden Bereichen der maritimen 
Wirtschaft und dem von ihr der nationalen Kompe-
tenz vorbehaltenen Infrastrukturauftrag (z. B. Tief-
seebergbau, Gefahrgutsicherung, Umweltschutz-
vorrichtungen und Sicherheitsstandards)? 

Ausbau und Unterhalt der Infrastruktur für den See-
verkehr, d. h. insbesondere Schiffahrtsstraßen mit den 
zugehörigen nautischen Einrichtungen, sind staatliche 
Aufgaben in der Kompetenz der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Funktionsfähigkeit, Effizienz und 
kostengünstige Nutzung dieser Einrichtungen sind als 
Wirtschaftsfaktoren für den Seeverkehr von Bedeu-
tung, sie stehen jedoch nach Auffassung der Bundes-
regierung nicht in Zusammenhang mit der Wettbe-
werbspolitik der Gemeinschaft. 

Die Europäische Kommission hat zum Ausdruck ge-
bracht, daß sie Investitionen in Infrastrukturen für den 
Seeverkehr unter Subventionsgesichtspunkten nach 
Artikel 92 des EG-Vertrages zu überprüfen gedenkt. 
Die Bundesregierung hat mehrfach betont, daß In-
vestitionen in Ausbau und Unterhalt von Infrastruktur 
rein staatliche Aufgaben gegenüber der Allgemeinheit 
sind und daher nicht als unternehmensbezogen im 
Sinne des Artikels 92 anzusehen sind. Eine Überwa-
chung unter Beihilfegesichtspunkten kann nur in Be-
tracht kommen, soweit durch Subventionen an Hafen-
betriebe, die Dienstleistungen für die Seeschiffahrt er-
bringen, Wettbewerbsverzerrungen verursacht werden 
können. 

Auch die Einbeziehung der Häfen in das Gemein-
schaftsprojekt „Aufbau eines transeuropäischen Ver-
kehrsnetzes (TEN) " ändert hieran nichts. Die investi-
ven Entscheidungen zur Durchführung dieses Pro-
gramms für Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau der 
verkehrstechnischen Anbindungen der Landverkehrs-
träger an die Häfen, um die Effizienz der Transport-
verbindung Land-See zu verbessern, liegen allein bei 
den Mitgliedstaaten. 

Die Entwicklung von Standards für die Schiffssicher

-

heit, den Gefahrguttransport und den Umweltschutz in 

der Seeschiffahrt müssen im übrigen nach Auffassung 
der Bundesregierung bei internationalen Gremien wie 
der IMO liegen. Eine Gleichbehandlung im inter-
nationalen Markt muß hier maßgebend sein. Regionale 
Sonderentwicklungen für den EU-Bereich würden die 
europäische Schiffahrt und ihre Wettbewerbsposition 
international belasten. Beim Tiefseebergbau müssen 
die Standards für den Umweltschutz und die Sicherheit 
durch die Internationale Meeresbodenbehörde im 
Rahmen des noch zu erlassenden Bergbaukodex fest-
gelegt werden, um insoweit intern gleiche Wettbe-
werbsbedingungen sicherzustellen. 

Von diesen Bereichen abzugrenzen ist die Wettbe-
werbskontrolle nach den Artikeln 85 und 86 des EG

-

Vertrages. Mit zwei Grundsatzentscheidungen hat der 
EuGH die Anwendbarkeit der Wettbewerbsregeln in 
den Artikeln 85 ff. auf den Seeverkehr klargestellt. Ziel 
der Artikel 85 und 86 des Vertrages ist die Sicherung 
der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs durch die 
selbständige unternehmerische Entscheidung. Adres-
saten dieser Regelungen sind daher Unternehmen. 
Gleichzeitig beinhalten die Bestimmungen das Gebot 
an die Mitgliedstaaten, keine Maßnahmen zu treffen 
oder beizubehalten, die die praktische Wirksamkeit 
dieser Bestimmungen beeinträchtigen könnten. Inso-
fern ergeben sich also keine Überschneidungen mit 
Infrastrukturaufgaben. 

38. Plant die Bundesregierung mittel- und langfristige 
Finanzbeihilfen an die Schiffahrtsunternehmen für 
die Aufrechterhaltung eines wettbewerbsfähi-
gen Kernbestandes von Schiffen unter deutscher 
Flagge bei Beibehaltung der Mittelstands- und 
Ausbildungskomponente über das Jahr 1996 hin-
aus? 

Die Finanzbeiträge dienen als Teil des schiffahrts-
politischen Instrumentariums zusammen mit Steuer-
vergünstigungen und den positiven Wirkungen des 
Internationalen Seeschiffahrtsregisters (ISR) dazu, 
Kostenunterschiede zu Offenregisterflaggen teilweise 
auszugleichen und dazu beizutragen, daß Reeder auch 
künftig unter deutscher Flagge Schiffe wettbewerbs-
fähig betreiben können. Dieses Förderinstrumentarium 
hat sich insgesamt bewährt. Es hat den Aufbau einer im 
internationalen Vergleich hochmodernen deutschen 
Flotte von rd. 770 Seeschiffen mit 5,3 Mio. BRZ unter-
stützt und die Beschäftigung an Bord seit 1989 bei 
14 000 bis 15 000 Seeleuten insgesamt, davon rd. 
10 000 bis 11 000 deutschen Seeleuten, stabilisiert. Der 
im wesentlichen durch den raschen Strukturwandel in 
der Seeschiffahrt bedingte Abbau von deutschen See-
leuten im Mannschaftsbereich konnte wesentlich ab-
gemildert werden. 

Die Bundesregierung hält eine moderne und lei-
stungsfähige deutsche Handelsflotte für einen wichti-
gen Bestandteil der maritimen Wirtschaft und eine 
Stütze des Außenhandels. Sie wird auch künftig mit 
ihrer Politik dazu beitragen, daß Seeschiffahrt vom 
deutschen Standort aus international wettbewerbs-
fähig betrieben werden kann. Das Finanzbeitragspro- 

 



Drucksache 13/5596 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

gramm wird deshalb auch 1997 einschließlich der Aus-
bildungsförderung fortgesetzt werden. 

39. Mit welchen Maßnahmen wird die Bundesregie-
rung auf EU-Ebene darauf hinwirken, daß die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten europäischen 
Seeschiffahrt gegenüber Drittländern erreicht 
wird? 

Die Bundesregierung hat Bestrebungen der Euro-
päischen Kommission für ein Paket positiver Maß-
nahmen, insbesondere für ein Europäisches Schiffs-
register, aktiv unterstützt. Sie erwartet hiervon eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für den Bet rieb der Handelsflotten unter den Flag-
gen der EU-Mitgliedstaaten. Ein Konsens der Mit-
gliedstaaten über die Konditionen eines Europäischen 
Schiffsregisters (EUROS) konnte allerdings nicht er-
reicht werden. 

Die EU-Kommission hat in ihrer Mitteilung „Auf dem 
Weg zu einer neuen Seeverkehrsstrategie" („Strate-
giepapier") nunmehr erklärt, sie werde ihren Vorschlag 
für das EUROS zurückziehen. Gleichzeitig hat sie neue 
Vorschläge unterbreitet, durch die die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Flotten im internationalen 
Markt gestärkt werden soll. 

Die Bundesregierung begrüßt das Strategiepapier als 
Arbeitsgrundlage im Sinne der Ratsentscheidung zur 
Seeverkehrspolitik der Gemeinschaft von 1986. Darin 
hat der Rat die Notwendigkeit betont, die Wettbe-
werbsbedingungen der europäischen Flotten zu ver-
bessern und wettbewerbsfähige Seeverkehrsdienst-
leistungen zum Nutzen des gemeinschaftlichen Han-
dels zu gewährleisten. 

Das Strategiepapier enthält hierzu positive Ansätze. So 
begrüßt die Bundesregierung die vorgesehene Erörte-
rung neuer Leitlinien für die Gewährung von Beihilfen 
an die Seeschiffahrt. Aus Sicht der Bundesregierung 
muß der Schwerpunkt der weiteren Arbeiten bei Erhalt 
und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der mo-
dernen, hochtechnisierten Schiffahrt unter EU-Flaggen 
im Verhältnis zu den wichtigsten Konkurrenten im in-
ternationalen Schiffahrtsmarkt, d. h. insbesondere 
Offenregisterflaggen, aber auch den ostasiatischen 
Staaten liegen. Auch muß die Wettbewerbspolitik der 
Europäischen Union die Zusammenarbeit der Linien-
reedereien im internationalen Seeverkehr ohne unver-
hältnismäßigen bürokratischen Genehmigungsauf-
wand ermöglichen, wenn dies für leistungsfähige 
Liniendienste zum Nutzen der Verlader erforderlich 
erscheint. Notwendig ist vor allem eine Klärung der 
Rechtsgrundlage für Vereinbarungen der Linienreede-
reien im intermodalen Verkehr unter Einschluß von 
Landstrecken. 

Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen, im 
Gespräch mit der EU-Kommission, den betroffenen 
Seeschiffahrtsunternehmen und der Verladerschaft 
hier Fortschritte zu erreichen, fortsetzen. 

40. Ist die Bundesregierung bereit, sich dafür ein-
zusetzen, eine Schiffahrtsklausel im EG-Vertrag 
selbst zu verankern, um die allgemeinen Ziele des 
Maastricht-Vertrages, nämlich „die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Indust rie der Gemein-
schaft" für den Bereich der Seeschiffahrt anläßlich 
der Reformkonferenz zum EU-Vertrag 1996 zu si-
chern? 

 

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Indust rie 
der Gemeinschaft ist in Artikel 3 Buchstabe 1 als ein 
grundlegendes Ziel des EG-Vertrages verankert. Nach 
Artikel 130 haben die Gemeinschaft und die Mit-
gliedstaaten dafür zu sorgen, daß die notwendigen 
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrie der Gemeinschaft gewährleistet sind. Beide 
Artikel erfassen alle Unternehmen, unabhängig von 
ihrer Branchenzugehörigkeit. Sie zielen in erster Linie 
auf eine übergreifende Verbesserung der allgemeinen 
Rahmenbedingungen ab. Von diesem horizontalen 
Ansatz profitiert auch die Seeschiffahrt. Dieser Grund-
satz wird für den Seeverkehr ausgefüllt durch das Ver-
ordnungspaket von 1986, mit dem die gemeinschaft-
liche Politik des freien internationalen Seeverkehrs 
festgeschrieben wurde. 

Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, daß die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Seeschiffahrt 
in ausreichender Weise vom EG-Vertrag erfaßt wird. 

41. In welchem Zeitraum ist mit den angekündigten 
steuerlichen Enlastungsmaßnahmen u. a. im Be-
reich der ertragsunabhängigen Steuern (Gewerbe- 
und Vermögensteuer) sowie bei der Versicherung-
steuer zu rechnen, unabhängig von der lohn-
steuerlichen Entlastung für das seemännische Per-
sonal? 

Die bereits im Entwurf des Jahressteuergesetzes 1996 
vorgesehenen Maßnahmen (Wegfall der Gewerbe-
kapitalsteuer, mittelstandsfreundliche Senkung der 
Gewerbeertragsteuer, Beteiligung der Kommunen am 
Umsatzsteueraufkommen, Gegenfinanzierung durch 
Absenkung der degressiven Abschreibungen für Aus-
rüstungsinvestitionen), die im Finanzausschuß des 
Deutschen Bundestages anstehen, sollen zusammen 
mit dem Jahressteuergesetz 1997 umgesetzt werden. 
Steuerliche Entlastungen bei der Versicherungsteuer 
sowie lohnsteuerliche Sonderregelungen für das see-
männische Personal sind nicht vorgesehen. 

42. Mit welchen Maßnahmen beabsichtigt die Bun-
desregierung ggf. die Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Seeleute auf dem internationalen Ar-
beitsmarkt zu fördern sowie den offensichtlichen 
Nachwuchsmangel zu beheben? 

Die Bundesregierung hat die von den Schiffahrts-
experten im Seeverkehrsbeirat erarbeiteten Vor-
schläge zur Förderung des seemännischen Nachwuch-
ses in einer Reihe von Maßnahmen umgesetzt. 
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So hat sie zur Steigerung von Ausbildungsverträgen 
erstmalig 1995 einen Ausbildungszuschlag von 25 000 
DM im Rahmen der Finanzbeiträge eingeführt. Wegen 
der positiven Wirkungen in der Seeschiffahrt ist der 
Ausbildungszuschlag für das Jahr 1996 auf 35 000 DM 
erhöht worden mit der Folge weiterer Abschlüsse von 
Ausbildungsverträgen über das Niveau der Vorjahre 
hinaus. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung ihre Bereit-
schaft gegenüber den Küstenländern erklärt, Praxis-
semester, die als Teil des Fachhochschulstudienganges 
Seeverkehr (Nautik) eingeführt werden sollen, als 
praktische Ausbildung neben der bestehenden Berufs-
ausbildung zum Schiffsmechaniker und der Ausbil-
dung als nautischer Offiziersassistent für den Erwerb 
des nautischen Befähigungszeugnisses AGW anzuer-
kennen. 

Die Bundesregierung und mit ihr alle Schiffahrts-
experten im Seeverkehrsbeirat sind sich aber bewußt, 
daß das Nachwuchsproblem nicht in erster Linie ein 
Ausbildungs-, sondern ein Beschäftigungsproblem ist. 
Mit dem Förderungsprogramm für die deutsche Han-
delsflotte unterstützt die Bundesregierung auch die 
Beschäftigung deutscher Seeleute und die Erhaltung 
des maritimen Know-how in Deutschland. 

43. Wie reagiert die Bundesregierung auf den Vor-
schlag der Kommission, die Nordmeer-Route für die 
Handelsschiffahrt zugänglich zu machen? 

Die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) 
hat im August 1994 einen im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr erstellten Bericht über die 
technische Machbarkeit und die wirtschaftliche Be-
deutung des „Nördlichen Seeweges " vorgelegt. Der 
Bericht kommt zu einer positiven Bewertung dieser 
Verbindung. Basierend hierauf hat die Bundesregie-
rung Kontakt mit der EU-Kommission aufgenommen, 
um die weitere Erforschung der wirtschaftlichen Nut-
zungsmöglichkeiten auf breiterer Ebene voranzutrei-
ben. Gemeinsam mit Finnland, das an dem Projekt 
ebenfalls erhebliches Interesse zeigt, und der EU-
Kommission wird zur Zeit ein Programm für das weitere 
Vorgehen auf EU-Ebene erarbeitet. Die Bundesregie-
rung sieht die Schwerpunkte beim Transport der er-
heblichen Erdöl- und Gasreserven des nördlichen 
Rußlands und bei der Entwicklung der Schiffbau-
industrie (die europäische Eisbrecher-Technologie ist 
weltführend). Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung 
einer kürzeren Seewegverbindung zwischen Europa 
und dem Fernen Osten. 

44. Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, die 
Rechnungslegung und die Organisation in den 
europäischen Häfen zu vereinheitlichen? 

Gibt es hierzu bereits Pläne seitens der Kommis-
sion (z. B. Aktionsprogramm) oder seitens der 
Bundesregierung? 

Die Bundesregierung steht hafenpolitischen Über-
legungen auch auf europäischer Ebene im Rahmen der 
jeweiligen Zuständigkeiten grundsätzlich aufge-
schlossen gegenüber, sofern diese zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Seehäfen beitragen und einer 
Verzerrung des Wettbewerbs entgegenwirken. Für 
eine Angleichung der gewachsenen Strukturen der 
Seehäfen in Europa sieht die Bundesregierung jedoch 
keine rechtliche Grundlage und keinen ordnungs-
politischen Bedarf. Dies schließt nicht aus, daß die 
Rechnungslegung der Seehäfen transparenter ge-
macht wird, soweit dies nach dem EWG-Vertrag, z. B. 
nach Artikel 92 im Rahmen der Beihilfenkontrolle, für 
erforderlich gehalten wird. 

45. Was hat die Bundesregierung u. a. mit welchen 
Fördermaßnahmen in den vergangenen fünf Jah-
ren unternommen, um im Bereich von Forschung 
und Entwicklung die maritime Wirtschaft ins-
gesamt zu fördern? 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie hat für den Förderschwer-
punkt Schiffstechnik in den Jahren 1991 bis 1995 an 
Fördermitteln (in Mio. DM) ausgegeben: 

1991 1992 1993 1994 1995 

26,6 33,0 35,1 36,5 29,7 

Davon entfielen 
auf 

1991 1992 1993 1994 1995 

Werften 3,9 4,9 5,9 7,1 5,0 
Zulieferer 2,1 2,8 4,3 5,1 7,4 
sonst. Industrie 0,8 1,4 0,8 0,3 0,3 
Industrie gesamt 6,8 9,1 11,0 12,5 12,7 

auf 

1991 1992 1993 1994 1995 

Schiffbau-Vers.anst. 5,8 9,6 9,9 8,1 4,2 
Ingenieurbüros 3,3 5,1 6,5 8,5 8,0 
Dienstleistungs-
unternehmen 9,1 14,7 16,4 16,6 12,2 

auf 

1991 1992 1993 1994 1995 

Staatl. Forsch.einr. 9,8 9,2 7,7 7,4 4,8 

46. Was ist in der mittelfristigen Finanzplanung im Be-
reich von Forschung und Entwicklung für welche 
Produkte vorgesehen? 

Im Förderschwerpunkt Schiffstechnik setzt das Bun

-

desministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie die Maßnahmen entsprechend dem 
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Forschungskonzept Meerestechnik 1994 bis 1998 fort. 
Die gegenwärtige mittelfristige Finanzplanung für 
1997 bis 2000 sieht Aufwendungen vor in Höhe von 
28,1 Mio. DM (1997), 29,6 Mio. DM (1998), 30,1 Mio. 
DM (1999) und 31,1 Mio. DM (2000). Dabei werden die 
gegenwärtigen Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten weitergeführt und die Notwendigkeiten der In-
dustrie bei Neuvorhaben berücksichtigt. 

47. Von welchen forschungspolitischen Entwicklun-
gen wie strategischen Uberlegungen läßt sich die 
Bundesregierung bei den Programmen „Meeres-
technik" und „Produktion 2000" leiten? 

Deutschland als Hochlohnland kann gegenüber der 
weltweiten Konkurrenz im Werftsektor nur mit Hilfe 
von Spitzentechnologie bestehen. Zu den Fördermaß-
nahmen im Rahmen des Forschungskonzepts 
„Meerestechnik" gehört deshalb die Verbesserung des 
Produkts Schiff im Hinblick auf größere Wirtschaft-
lichkeit, höhere Sicherheit, optimale Umweltverträg-
lichkeit und Anpassung an neue Transportaufgaben. 
Beispiele für aktuelle Forschungsarbeiten sind 

— zukünftige Dimensionierung und Gestaltung der 
Schiffskonstruktion zum Bau leichterer und kosten-
günstigerer Schiffe, 

— rechnerische Ermittlung optimaler Schiffsformen für 
geringe Antriebsleistung und sicheres Manövrieren, 

— Entwicklung von Verfahren, die den Schadstoff-
ausstoß schwerölbetriebener Dieselmotoren um die 
Hälfte gegenüber heutigen Werten senken. 

Um auf Dauer auch gegenüber Niedriglohnländern 
konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Werften die 
Kosten im Produktionsbereich senken. Im For-
schungskonzept „Meerestechnik" sind Maßnahmen 
vorgesehen, die zu weiteren bedeutenden Produktivi-
tätssteigerungen beitragen sollen. Dazu gehören 

— die Entwicklung moderner informationstechnischer 
Verfahren und Werkzeuge zur Verminderung des 
Aufwandes für Entwurf, Konstruktion und Ferti-
gung von Schiffen, 

— die Modularisierung und Standardisierung im 
Schiffbau, die insbesondere kleinen und mittleren 
Werften zu sinnvoller Arbeitsteilung und damit zu 
Produktivitätsfortschritten verhelfen kann. 

Das Programm „Produktion 2000" des Bundesministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie verfolgt Gesamtlösungen für die ständige Ver-
besserung der Produktion in - insbesondere mittel-
ständischen - Unternehmen. Sie schließen moderne 
Personalentwicklungs- und Führungskonzepte, ressour-
cen- und umweltschonendes Wirtschaften in Kreis-
läufen, weiterentwickelte Technologien und Produk-
tionsausrüstungen sowie die Anwendung leistungs-
fähiger Informationstechniken in der Produktion ein. 

Ein leistungsfähiger Schiffbau ist auch Voraussetzung 
für die notwendige Transportverlagerung vom Land 
auf das Wasser. Hochtechnologie für den Verkehrs-
träger Schiff allein genügt dabei nicht. Entscheidend 

für den kostengünstigen, schnellen Transport ist das 
zuverlässige Zusammenspiel mit anderen Verkehrs-
trägern. Im Forschungskonzept „Meerestechnik" ist 
dieser Ansatz als ein Schwerpunkt enthalten. 

48. Welche Anteile hat der Weltschiffbaumarkt am 
Weltmarktvolumen, welche Anteile haben die Luft- 
und Raumfahrt, Automobil- und Maschinenbau-
industrie? 

In den internationalen Statistiken werden hierzu keine 
exakten Daten ausgewiesen. Das WTO-Sekretariat 
schätzt den Anteil des Verarbeitenden Gewerbes am 
Weltsozialprodukt (= Weltmarktvolumen) für das Jahr 
1993 auf rd. 21,5 %. Der Anteil von Automobilindustrie, 
Luftfahrzeugbau und Schiffbau wird insgesamt mit ca. 
2 % bis 3 % beziffert, der Anteil des Bereichs „übriger 
Maschinenbau" am Weltsozialprodukt mit ca. 5 % bis 
7% 

Bezogen auf den Weltgüterhandel (-export) entfallen 
im Jahr 1994 nach Schätzungen des WTO-Sekretariats 
26,4 % auf den Export von Maschinen, 9,6 % auf die 
Ausfuhr von Automobilen, 1,7 % auf die von Flug-
zeugen und 0,8 % auf die von Schiffen. 

OECD-Abkommen und die Folgewirkungen für die 
deutsche Schiffbauindustrie 

49. Welche Staaten haben das Abkommen unter-
zeichnet? 

Die Schlußakte des im Rahmen der OECD aus-
gehandelten „Übereinkommens über die Einhaltung 
normaler Wettbewerbsbedingungen in der gewerbli-
chen Schiffbau- und Schiffsreparaturindustrie" (Ab-
kommen) wurde am 21. Dezember 1994 von Vertretern 
der Europäischen Kommission und der Regierungen 
der USA, Japans, Südkoreas, Finnlands, Schwedens 
und Norwegens unterzeichnet. 

Wie ist der Stand des Verfahrens 

— Abschluß des Abkommens, 

— Übergangszeitraum, 

— Stand des Ratifizierungsverfahrens in den ein-
zelnen Signatarstaaten? 

Gemäß Artikel 12 des Abkommens waren die Unter-
zeichner verpflichtet, sich um einen Abschluß der not-
wendigen Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsverfahren vor dem 1. Januar 1996 zu bemühen. 
Dieser Termin wurde von Südkorea, Norwegen und der 
Europäischen Union eingehalten, die die Ratifikations-
urkunden am 11. Dezember 1995 beim OECD-Gene-
ralsekretär hinterlegten. Eine gesonderte Ratifikation 
durch Finnland und Schweden war wegen deren Bei-
tritt zur Europäischen Union nicht mehr erforderlich. 
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Aufgrund von Verzögerungen in den parlamentari-
schen Verfahren konnte Japan erst am 14. Juni 1996 
ratifizieren. Die Ratifikation durch die USA steht noch 
aus. Das Abkommen tritt 30 Tage nach Hinterlegung 
der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft (Artikel 13). 

Für den Übergangszeitraum bis zum Inkrafttreten des 
Abkommens verpflichteten sich die Teilnehmer, das 
Beihilfeniveau für die Schiffbau- und Schiffsreparatur

-

industrie nicht zu erhöhen sowie keine Förderzusagen 
für Schiffe zu geben, die nach dem 31. Dezember 1998 
ausgeliefert werden. 

Welche Schiffbaunationen haben das Abkommen 
bisher nicht unterzeichnet? 

Wie ist der Stand der Bemühungen, den Kreis der 
Signatarstaaten zu erweitern? 

Auf die Signatarstaaten des Abkommens entfielen im 
Jahr 1995 fast 90 % der weltweit fertiggestellten 
Schiffstonnage. Weitere Schiffbaunationen sind dem 
Abkommen bisher nicht beigetreten. 

Mit Polen, dessen Werften sich zu einem bedeutenden 
Wettbewerber der deutschen Schiffbauindustrie ent-
wickelt haben, sollen nach Inkrafttreten des Ab-
kommens Beitrittsverhandlungen aufgenommen wer-
den. Das OECD-Sekretariat hat daneben mit Rußland, 
der Ukraine, Rumänien, der VR China und Australien 
Sondierungsgespräche über einen evtl. Beitritt dieser 
Länder zum Abkommen geführt. Australien, das be-
reits Mitglied der OECD ist, hat ernsthaftes Interesse 
bekundet. 

Im Zusammenhang mit dem Bestreben zahlreicher 
Schwellenländer, in den Gremien der OECD mitzu-
wirken, besteht die Hoffnung, daß der Kreis der Mit-
gliedstaaten des Abkommens schrittweise erweitert 
werden kann. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß 
ein Beitritt zur OECD nicht automatisch einen Beitritt 
zum Abkommen bewirkt. 

50. Was regelt das Abkommen inhaltlich, welches sind 
seine Hauptelemente? 

Das Abkommen ist die erste rechtlich verbindliche, in-
ternationale Übereinkunft für einen speziellen Indu-
striezweig. Ziel ist die Gewährleistung eines unver-
fälschten weltweiten Wettbewerbs in der gewerblichen 
Schiffbau- und Schiffsreparaturindustrie 

— durch Abbau staatlicher Unterstützungsmaßnah-
men und 

— durch Verhinderung privater Dumpingpraktiken. 

Das Abkommen setzt sehr strenge Maßstäbe für die 
Gewährung staatlicher Beihilfen, unabhängig davon, 
ob sie unmittelbar den Werften oder mittelbar über 
Reeder oder sonstige Dritte gewährt werden. Es enthält 
eine umfassende Liste von verbotenen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, die neben finanziellen Zuwen-
dungen aller Art auch staatliche Vorschriften und 

Praktiken zum Vorteil der inländischen Werftindustrie 
umfaßt. 

Durch den im Abkommen integrierten Kodex gegen 
schädigende Preisgestaltung wird der Schiffbau zum 
ersten- Mal Antidumping-Regeln unterworfen. Der 
Kodex basiert auf dem Antidumping-Code des GATT 
aus dem Jahr 1994, ist jedoch an die speziellen Gege-
benheiten des Schiffbaus angepaßt. Diese bestehen 
insbesondere darin, daß Schiffe nicht importiert wer-
den und sich somit den im GATT vereinbarten Gegen-
maßnahmen entziehen können. 

Zusammen mit dem Abkommen wurde von den Ver-
tragspartnern eine Revision der Vereinbarung über 
Exportkredite für Schiffe ausgehandelt. Demnach dür-
fen Exportkredite für Schiffe nur noch auf Basis 
eines kommerziellen Referenzzinssatzes (Commercial 
Interest Reference Rate, GIRR) gefördert werden. Die 
Bedingungen für, Entwicklungshilfekredite wurden 
gleichzeitig verschärft. Diese Vereinbarung tritt zeit-
gleich mit dem Abkommen in Kraft. 

51. Welche Unterstützungsmaßnahmen sind nach dem 
Abkommen unzulässig? 

Unzulässig sind folgende Unterstützungsmaßnahmen, 
wenn sie spezifisch, unmittelbar oder mittelbar der ge-
werblichen Schiffbau- und Schiffsreparaturindustrie 
gewährt werden: 

— Exportsubventionen, mit Ausnahme öffentlich un-
terstützter Exportkredite, die der revidierten Ver-
einbarung über Exportkredite für Schiffe entspre-
chen; 

— direkte finanzielle Zuwendungen in Form von Zu-
schüssen, aber auch von Krediten und Kredit-
garantien, die günstiger sind als diejenigen, die ein 
Unternehmen für einen vergleichbaren Handels-
kredit auf dem Markt erhalten kann; 

— Erlaß von Schulden; 

— Bereitstellung von Eigenkapital (einschließlich 
Risikokapital), die mit der üblichen Anlagepraxis 
unvereinbar ist; 

— Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 
gegen eine geringere als die angemessene Ver-
gütung; 

— steuerpolitische Maßnahmen, welche die Schiffbau- 
und Schiffsreparaturindustrie begünstigen, ein-
schließlich Steuergutschriften; 

— sonstige finanzielle Unterstützung mit Ausnahme 
sozialer Maßnahmen für entlassene Arbeitnehmer 
und bestimmter Beihilfen für Forschung und Ent-
wicklung; 

— Verwaltungsakte, -leitlinien oder -praktiken, die 
Werften zu wettbewerbswidrigen Vereinbarungen 
ermächtigen, ermutigen oder verpflichten; 

— Verpflichtungen, Schiffe im Inland bauen oder 
reparieren zu lassen oder dazu inländische Waren 
zu verwenden, oder staatliche Vorschriften oder 
Regelungen mit ähnlicher Wirkung. 
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52. Welche Unterstützungsmaßnahmen sind nach dem 
Abkommen (weiterhin) zulässig; welche Ausnah-
meregelungen trifft das Abkommen? 

Zulässig sind folgende Unterstützungsmaßnahmen: 

— öffentlich geförderte Exportkredite, soweit sie der 
revidierten Vereinbarung über Exportkredite für 
Schiffe entsprechen. Diese revidierte Fassung ent-
hält gegenüber der vorherigen drei wesentliche 
Änderungen: 

— Die bisherige Zinsrate von 8 %, bis zu der Ex-
portkredite durch staatliche Zuschüsse verbilligt 
werden durften, wurde durch die sog. Commer-
cial Interest Reference Rate (CIRR) ersetzt, die 
den kommerziellen Anleihezinssatz auf dem 
Inlandsmarkt der jeweiligen Währung wieder-
gibt; 

— der Rückzahlungszeitraum wurde von achtein-
halb auf zwölf Jahre ausgedehnt; 

für Entwicklungshilfekredite wurde ein höheres 
Zuschußelement festgelegt; Schiffe, deren Be-
trieb unter kommerziellen Bedingungen möglich 
ist, dürfen nicht mehr mit Entwicklungshilfe-
krediten gefördert werden; 

— öffentlich gestützte Kredite und Kreditgarantien für 
inländische Käufer nach den Bedingungen, die ent-
sprechend der Vereinbarung über Exportkredite 
ausländischen Käufern gewährt werden können 
(Gleichstellung in- und ausländischer Reeder); 

— Beihilfen für Forschung und Entwicklung, und zwar 
für 

— Grundlagenforschung bis zu 100 % der beihilfe-
fähigen Kosten, 

— grundlegende Industrieforschung bis zu 50 %, 

— angewandte Forschung bis zu 35 %, 

— Entwicklung bis zu 25 %. 

Für kleine und mittlere Unternehmen (weniger als 
300 Beschäftigte; weniger als 20 Mio. ECU Jahres-
umsatz; zu nicht mehr als 25 % im Eigentum eines 
Großunternehmens) liegt die höchstzulässige Bei-
hilfenintensität (außer in der Grundlagenforschung) 
jeweils um 20 Prozentpunkte höher. Für Forschung 
und Entwicklung in bezug auf Sicherheit und Um-
welt kann die Vertragsparteiengruppe höhere Bei-
hilfenintensitäten genehmigen. Die Ergebnisse der 
öffentlich geförderten Forschungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen müssen veröffentlich werden; 

— Unterstützung zur Deckung von Maßnahmen, die 
ausschließlich Arbeitnehmern zugute kommen, die 
Ansprüche auf Altersruhegeld verlieren, die ent-
lassen werden oder die auf andere Weise von den 
betreffenden Schiffbauunternehmen nicht mehr 
beschäftigt werden, sofern diese Unterstützung mit 
der Einstellung oder Beschränkung der Tätigkeit 
der Werft, dem Konkurs des Unternehmens oder der 
Verlagerung seiner Tätigkeiten auf einen anderen 
Bereich als den Schiffbau zusammenhängt. 

Das Abkommen enthält ferner Ausnahmeregelungen 
für Beihilfen in Verbindung mit laufenden Umstruk-
turierungsprogrammen in Südkorea, Belgien, Portugal 
und Spanien. Für die Umstrukturierungsmaßnahmen 
der Werften in den neuen Bundesländern wurde von 
der EU-Kommission keine derartige Ausnahmere-
gelung beantragt, da diese Maßnahmen vor dem 
31. Dezember 1995 abgeschlossen sein sollten. 

Die USA behielten sich daneben das Recht vor, die 
Verpflichtung aufrechtzuerhalten, daß im amerikani-
schen Kabotageverkehr eingesetzte Schiffe im Inland 
gebaut sein müssen (Jones Act). Um die aus dieser 
Regelung resultierenden Wettbewerbsverzerrungen zu 
begrenzen, wurden Kontrollmechanismen vereinbart 
und die Tonnage der nach dem Jones Act jährlich ge-
bauten Schiffe beschränkt. 

53. Welche Regelungen sieht das Abkommen vor, um 
Konflikte zu lösen und die Einhaltung der  Be-
stimmungen zu gewährleisten (Konsultations-
mechanismen, Überwachungsmaßnahmenahmen, 
Sanktionen)? 

Das Abkommen sieht die Einrichtung einer „Ver-
tragsparteiengruppe" vor, die sich aus je einem Ver-
treter der Vertragspartner zusammensetzt. Dieser 
Gruppe kommt für die Funktionsfähigkeit des Ab-
kommens und die Überwachung seiner Bestimmungen 
eine zentrale Rolle zu. 

Alle Vertragspartner sind verpflichtet, der Vertrags-
parteiengruppe über das OECD-Sekretariat regel-
mäßig folgende Informationen zur Verfügung zu stel-
len: 

halbjährlich alle öffentlich zugänglichen Infor-
mationen über die Tendenzen bei den Vertrags-
preisen und über die Kreditbedingungen für alle 
unter das Abkommen fallenden Schiffe, die in den 
vorangegangenen sechs Monaten verkauft wurden; 

soweit im voraus wie möglich die relevanten Infor-
mationen über Beihilfen, die sie spezifisch der ge-
werblichen Schiffbau- und Schiffsreparaturindu-
strie zu gewähren beabsichtigen; 

die nach der Vereinbarung über Exportkredite für 
Schiffe erforderlichen Informationen und Notifika-
tionen hinsichtlich der Kreditbedingungen und 
-fazilitäten; 

für Werften, die Handelsschiffe mit einem Raumge-
halt von mehr als 5 000 BRZ bauen können, die 
öffentlich zugänglichen Informationen über die 
Kapazitätsentwicklung, die Eigentumsverhältnisse, 
die Jahresabschlüsse sowie Informationen über 
öffentliche Leistungen. 

Jeder Vertragspartner kann jederzeit zusätzliche Infor-
mationen anfordern und Konsultationen verlangen, 
falls der Verdacht besteht, daß gegen Bestimmungen 
des Abkommens verstoßen wurde. Wird in den Kon-
sultationen keine Lösung erzielt, so kann die Ein-
setzung einer Sondergruppe (Panel) aus regierungs-
unabhängigen Experten beantragt werden. Stellt die 
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Sondergruppe fest, daß eine angefochtene Stützungs-
maßnahme mit dem Abkommen unvereinbar ist, 

— muß diese Maßnahme von der verantwortlichen 
Vertragspartei aufgehoben oder so geändert wer-
den, daß sie mit dem Abkommen übereinstimmt, 

— muß die verantwortliche Vertragspartei den Vorteil, 
den Werften durch vertragswidrige Maßnahmen er-
halten haben, von diesen zurückfordern bzw., falls 
dies rechtlich nicht möglich ist, auf andere Weise 
beseitigen oder ausgleichen. 

Die Entscheidungen der Sondergruppe sind endgültig 
und für die Streitparteien verbindlich, sofern sie nicht 
binnen 30 Tagen von der Vertragsparteiengruppe auf-
gehoben werden. Falls eine Vertragspartei die Ent-
scheidung der Sondergruppe nicht umsetzt, 

— kann die Vertragsparteiengruppe im Konsens mi-
nus 1 den Werften, die einen ungerechtfertigten 
Vorteil erlangt haben, das Beschwerderecht gemäß 
dem Kodex über schädigende Preisgestaltung ent-
ziehen, 

— können die geschädigten Streitparteien die An-
wendung gleichwertiger Zugeständnisse im Rah-
men des GATT aussetzen. 

Falls eine Werft eine wegen schädigender Preis-
gestaltung gegen sie festgesetzte Abgabe nicht be-
zahlt, den Verkauf des Schiffes unter seinem Normal-
wert nicht rückgängig macht oder nicht innerhalb einer 
festgesetzten Frist eine gleichwe rtige alternative Ab-
hilfemaßnahme durchführt, kann Schiffen, die nach 
Verweigerung der Zahlung auf dieser Werft gebaut 
wurden, das Be- und Entladen in Häfen der ge-
schädigten Vertragspartei untersagt werden. 

54. Welche Auswirkungen wird das Abkommen nach 
Einschätzung der Bundesregierung 

— auf den weltweiten Handelsschiffbau, 

— auf den zivilen Seeschiffbau in der Bundes-
republik Deutschland haben? 

Durch das nahezu vollständige Verbot aller direkten 
und indirekten Stützungsmaßnahmen für die zivile 
Werftindustrie in den wichtigsten Schiffbaunationen 
wird ein Großteil der Wettbewerbsverzerrungen besei-
tigt, die über Jahrzehnte den internationalen Markt für 
Handelsschiffe nachhaltig beeinträchtigt haben. Die 
Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Werften wird 
künftig nicht mehr durch die Bereitschaft der Regie-
rungen zur Subventionsgewährung bestimmt, sondern 
in allererster Linie durch die technologische und be-
triebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die 
Qualität der jeweiligen Standorte. 

Da staatliche Unterstützung auch in Krisenfällen un-
tersagt ist, werden sich unternehmerische Fehl-
entscheidungen sehr viel rascher auswirken, als dies in 
der Vergangenheit häufig der Fall war. Es ist deshalb 
damit zu rechnen, daß bei Investitionsentscheidungen 
die Nachfrageentwicklung stärker ins Kalkül gezogen 
wird. Auf längere Sicht wird das Abkommen somit 
voraussichtlich ein besseres Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage bewirken. Dies dürfte - zu

-

sammen mit den unmittelbaren Effekten aus dem 
Wegfall der Subventionen und dem Verbot schädi-
gender Preisgestaltung - (bei sonst gleichen Be-
dingungen) zu einem Preisanstieg für Schiffsneubau-
ten und -reparaturen und damit zu einer Verbesserung 
der Preis-/Kostenrelation im Schiffbau beitragen. 

Die deutsche Schiffbauindustrie hat stets bekundet, 
daß sie auf dem Weltmarkt für Handelsschiffe, sobald 
dieser nicht mehr durch staatliche Interventionen und 
Subventionen verzerrt ist, konkurrenzfähig sein wird. 
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, 
die dieser Einschätzung widersprechen. Mittelfristig ist 
jedoch auch in Deutschland - ebenso wie in anderen 
Ländern - mit einer stärkeren Differenzierung zwi-
schen leistungsfähigeren und leistungsschwächeren 
Werften zu rechnen. Wie in anderen Branchen auch, 
werden diejenigen Unternehmen die besten Zukunfts-
chancen haben, die ihre Produktivität kontinuierlich 
verbessern sowie bei Produkt- und Verfahrensinno-
vationen an der Spitze stehen. Um die Ausgangsposi-
tion der Schiffbauindustrie im internationalen Wett-
bewerb zu • stärken, wird die Bundesregierung ihre 
Bemühungen zur Verbesserung der Standortbedin-
gungen in Deutschland fortsetzen. Auch die Tarif-
partner müssen hierzu ihren Beitrag leisten. 

Im Jahr 1995 wurde beim Bundesministerium für Wirt-
schaft ein gemeinsamer Arbeitskreis mit dem Verband 
für Schiffbau und Meerestechnik eingerichtet, der sich 
mit Fragen der Umsetzung des Abkommens befaßt. 

55. Welche Auswirkungen wird das Abkommen auf 
das Förderinstrumentarium der EU, von Bund und 
Ländern für den zivilen Seeschiffbau in der Bun-
desrepublik Deutschland haben? 

Die Europäische Union verfügt über keine schiffbau-
spezifischen Förderinstrumente. Der Europäischen 
Union obliegen die Festsetzung des rechtlichen Rah-
mens für die Fördermaßnahmen der Mitgliedstaaten 
(Erlaß von Richtlinien oder Verordnungen durch den 
Rat) sowie die Beihilfenkontrolle, die durch die EU

-

Kommission ausgeübt wird. Die Bestimmungen des 
Abkommens wurden durch Ratsverordnung in das Ge-
meinschaftsrecht übernommen (Inkrafttreten zeit-
gleich mit dem Abkommen). 

Das schiffbauliche Förderinstrumentarium in Deutsch-
land muß nach Inkrafttreten des Abkommens grund-
legend umgestaltet werden. Produktionskostenzu-
schüsse, die deutschen Werften für technisch höher-
wertige Seeschiffsneubauten und -umbauten gewährt 
werden (Wettbewerbshilfe), werden nicht mehr zuläs-
sig sein. Auch das Werfthilfeprogramm, aus dem Zins-
zuschüsse zur Verbilligung von Krediten an die Werft

-kunden (i. d. R. um bis zu 2 Prozentpunkte) gewährt 
werden, muß beendet werden. Die Wettbewerbshilfe 
wurde zuletzt zu einem Drittel vom Bund und zu zwei 
Dritteln von den Ländern, die Werfthilfe vollständig 
vom Bund getragen. 

Da auch nach Inkrafttreten des Abkommens Zinszu-
schüsse - allerdings unter veränderten Bedingungen 
und auf niedrigerem marktnahen Niveau (CIRR-Sy-
stem) - zulässig sein werden, wurde zur Abdeckung 
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dieser Zuschüsse im Bundeshaushalt 1996 eine Ver-
pflichtungsermächtigung in Höhe von 225 Mio. DM 
vorgesehen. An diesem neuen Zinszuschußprogramm, 
das zunächst für die Akquisitionsjahre 1996 bis 1998 
gilt, ist eine Beteiligung der Länder in Höhe von 50 % 
vorgesehen. 

Das Abkommen läßt die Förderung von FuE ausdrück-
lich zu. Die Förderintensitäten sind entsprechend dem 
Vorhabenscharakter festgelegt. Diese Regelungen fin-
den ihren Niederschlag in einem neuen Beihilferah-
men der Europäischen Union, der seit 1. März 1996 in 
Kraft ist. Sie vereinfachen die bisherigen Förderver-
fahren. Der neue Rahmen eröffnet größere Förder-
spielräume und läßt - unter bestimmten Voraussetzun-
gen - höhere Fördersätze zu (s. Antwort zu Frage 52). 

56. Hält die Bundesregierung den Katalog der er-
laubten Hilfsmaßnahmen im einzelnen für aus-
reichend? 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist der Katalog 
der erlaubten Hilfsmaßnahmen ausreichend. Zusätz

-

liche Ausnahmen vom generellen Beihilfeverbot wür-
den der Zielsetzung des Abkommens, einen weit-
gehend unverfälschten internationalen Wettbewerb 
sicherzustellen, zuwiderlaufen und eine wirksame 
Kontrolle erschweren. 

Besteht nach Auffassung der Bundesregierung die 
Gefahr, daß durch eine Verlagerung von Sub-
ventionen der Zielsetzung des Abkommens zu-
widergehandelt wird? 

Maßnahmen, die auf eine Umgehung der Bestim-
mungen des Abkommens gerichtet sind, können nicht 
völlig ausgeschlossen werden. Denkbar ist z. B. eine 
exzessive Gewährung von Forschungs- und Entwick-
lungsbeihilfen, die Fokussierung horizontaler Förder-
programme (z. B. Regionalförderung) auf die Schiff-
bauindustrie oder eine Quersubventionierung durch 
Marineaufträge. Die Bundesregierung wird allen Hin-
weisen auf Verstöße gegen Wortlaut und Geist des 
Abkommens nachgehen und ggf. die EU-Kommission 
auffordern, bei Verdacht von Verstößen innerhalb der 
Europäischen Union für Abhilfe zu sorgen bzw. in allen 
anderen Fällen die im Abkommen vorgesehenen 
Konsultationsmechanismen einzuleiten. 

57. Wie beurteilt die Bundesregierung die Verein-
barungen für den Übergangszeitraum? 

Die in der Schlußakte zum Abkommen enthaltenen 
Vereinbarungen für den Übergangszeitraum, insbe-
sondere die Verpflichtung, das Beihilfeniveau nicht zu 
erhöhen, sind nach Auffassung der Bundesregierung 
sachgerecht und wirksam. Durch diese Vereinbarun-
gen wird ein Subventionswettlauf vor Inkrafttreten des 
Abkommens verhindert. 

58. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundes-
regierung die Übergangszeit 

- auf die weltweite Wettbewerbssituation im Be- 
reich des zivilen Seeschiffbaus, 

— auf die Wettbewerbssituation und die Auf-
tragsentwicklung des zivilen Seeschiffbaus in 
der Bundesrepublik Deutschland auswirken? 

Da Schiffsneubauten, die vor Inkrafttreten des Ab-
kommens akquiriert und spätestens bis Ende 1998 
ausgeliefert werden, noch in den Genuß der jeweiligen 
staatlichen Fördermaßnahmen kommen können, ist der 
Übergangszeitraum weltweit durch eine rege Order-
tätigkeit gekennzeichnet. Zahlreiche Reeder zogen 
bzw. ziehen in Erwartung steigender Preise nach Weg-
fall der Subventionen Aufträge vor. Die weltweiten 
Auftragsbestände wuchsen im Jahr 1995 auf ca. 32 Mio. 
CGT und erreichten damit ein Niveau, das letztmals 
Mitte der 70er Jahre verzeichnet wurde. 

Die deutsche Schiffbauindustrie konnte trotz un-
günstiger Währungsentwicklung (starke Aufwertung 
der DM) an diesem Auftragsboom teilhaben. Besonders 
im Jahr 1995 stieg die Nachfrage kräftig an. Zum Jah-
resende 1995 verfügten die deutschen Seeschiffs-
werften über 225 Aufträge mit 3,2 Mio CGT im Wert 
von 15,2 Mrd. DM. Damit ist die Beschäftigung für 1996 
und 1997, für zahlreiche Betriebe auch für 1998, ge-
sichert. (Infolge der krisenhaften Entwicklung bei der 
Bremer Vulkan Verbund AG, dem größten deutschen 
Schiffbaukonzern, wurden von Tochtergesellschaften 
dieses Unternehmens im ersten Halbjahr 1996 aller-
dings verschiedene verlustbringende Aufträge stor-
niert.) 

Die Verteilung der weltweiten Auftragseingänge deu-
tet darauf hin, daß sich die internationale Wettbe-
werbssituation im zivilen Seeschiffbau während der 
Übergangszeit nicht grundlegend geändert hat. 
Deutschland konnte seinen Platz als drittgrößte Schiff-
baunation behaupten. 

59. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß 
die bundesdeutsche Schiffbauindustrie in dieser 
Zeit im internationalen Wettbewerb verstärkt 
Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt sein wird? 

Wenn ja, welchen? 

Was unternimmt die Bundesregierung, um die 
Wettbewerbsnachteile zu verringern oder zu be-
seitigen? 

Um in der Übergangszeit Wettbewerbsverzerrungen zu 
Lasten der deutschen Werften zu verhindern, hat die 
Bundesregierung die nationalen Fördermaßnahmen 
(Wettbewerbs- und Werfthilfe) in vollem Umfang fo rt

-geführt. Die deutsche Schiffbauindustrie war bzw. ist in 
der Übergangszeit somit keinen Wettbewerbsnach-
teilen ausgesetzt. Hierfür sprechen auch die hohen 
Auftragseingänge, die die deutschen Werften insbe-
sondere im Jahr 1995 verzeichnen konnten. 

 


